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DerLandkreisAltenburgerLand be-
wirbt sich um Aufnahme bei TRA-
FO, einem Förderprogramm der
Kulturstiftung des Bundes. Die erste
Veranstaltung des dafür von kultu-
rellen Akteuren der Region entwi-
ckelten Projekts „Der fliegende Salon
– Kulturaustausch im Altenburger
Land“ findet am 2. März im Renais-
sanceschloss Ponitz statt.
TRAFO ist der Name eines Förderpro-
gramms, das von der Kulturstiftung des
Bundes initiiert wurde, um den ländli-
chen Raum und die Kultureinrichtun-
gen von Landkreisen zu stärken. TRA-
FO steht für Transformation und meint,
dass sich der ländliche Raum verändern
muss, um zukunftsfähig zu werden.
Nach dem Willen der Kulturstiftung
soll dieser Prozess durch Impulse der
Kulturinstitutionen der Region angeregt
werden, die dabei ebenfalls einen Ent-
wicklungsprozess durchlaufen. Wichtig
ist, dass neue Allianzen zwischen Stadt
und Land geschmiedet und dass die
Bürgerinnen und Bürger vor Ort einbe-
zogen und letztlich selbst aktivwerden.
2018 hatte der Freistaat Thüringen die
Möglichkeit, zwei Regionen als mögli-
che TRAFO-Regionen zu benennen.
Der Landkreis Altenburger Land hat
sich erfolgreich beworben und befindet
sich nun in einer „Entwicklungsphase“,
die bis zum 31. Juli 2019 dauert. In die-
ser Zeit soll – mit der Förderung von
40.000 Euro – ein Konzept entstehen,
das dazu geeignet ist, das Altenburger
Land und seinen ländlichen Raum
nachhaltig voranzubringen.
Die Fördergrundsätze von TRAFO se-

hen vor, dass die 18 ausgewählten Re-
gionen aus ganz Deutschland bis zum
Juli 2019 Zeit haben, jeweils ein Kon-
zept zu entwickeln und in einem Pilot-
projekt zu erproben.
Wenn das Altenburger Land im Som-
mer 2019 den Zuschlag erhält, ist eine
Gesamtförderung von bis zu 1,25 Mil-
lionen Euro über drei Jahre (2020 bis
2022) möglich. Der Landkreis muss 20
Prozent dieser Summe gegenfinanzie-
ren, was jedoch auch mit Mitarbeiter-
stellen möglich ist, die bereits im Land-
ratsamt angesiedelt sind und für die Or-
ganisation des TRAFO-Programms ab-
gestelltwerden.

„Der fliegendeSalon“
Das Landratsamt Altenburger Land hat
im Frühjahr 2018 das Lindenau-Muse-
um damit beauftragt, ein Projekt zu ent-
wickeln, das in der Lage ist, sich im

Sommer 2019 gegen die Mitbewerber
im Bundesvergleich durchzusetzen. So
wurde unter Federführung des Muse-
ums und in Zusammenarbeit mit einem
Projektteam, zu dem auch Theater &
Philharmonie Thüringen, Museum
Burg Posterstein und eine eigens ange-
stellte Projektmitarbeiterin gehören, das
Projekt „Der fliegende Salon“ entwi-
ckelt.
Vorbild für den „fliegenden Salon“ ist
die Salonkultur des 19. Jahrhunderts, in
der sich auch im Altenburger Land
Menschen bei gemeinsamer künstleri-
scher Betätigung und in Diskussionen
offen und frei von gesellschaftlichen
Schranken begegneten. Trotz der histo-
rischen Wurzeln, ist die Idee modern
und zukunftsgewandt. In einer Zeit, in
der trotz verschiedensterKommunikati-
onsmittel die Menschen vereinzeln, soll
der „fliegende Salon“ dazu beitragen,

Anlässe für Begegnungen zu schaffen,
den Meinungsaustausch zu fördern,
kulturelle Sparten zusammenzubringen
und zum Mitmachen anzuregen. Hier-
bei kann es sich um Konzerte, Theater-
aufführungen, aber auch um Diskussio-
nen, Lesungen oder neue Veranstal-
tungsformate handeln. Fehlt es in einer
Gemeinde für die Verwirklichung einer
Idee etwa an Künstlern, Bühnenbild,
Technik oder Know-how, leisten die
etablierten Kultureinrichtungen des Al-
tenburger Landes personell und mit
Materialien Hilfestellung. In einem par-
tizipativen Prozess können so Projekte

entwickelt werden, die einmalig statt-
finden oder im Idealfall über die Förde-
rung hinaus etabliertwerden.
Auf Einladung von Landrat Uwe Mel-
zer wurden die Bürgermeister des Al-
tenburger Landes, aber auchMitarbeiter
von Vereinen und Kultureinrichtungen
über die Möglichkeiten des TRAFO-
Programms informiert. Projektmitarbei-
terin Ute Grimm informiert laufend vor
Ort die Vertreter der Gemeinden und
bringt mögliche Partner zueinander, die
an der Realisierung eines lokalen Pro-
jektes arbeiten.
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DerfliegendeSalon –Kulturaustausch imAltenburgerLand

Der fliegende Salon

TRAFO-Pilotprojekt am Samstag,
2.März 2019, ab 17Uhr imResidenz-
schloss Ponitz. Musik, Lesung, Ge-
spräche und Leckeres für den Gaumen
– eine Veranstaltung des Fördervereins
Renaissanceschloss Ponitz e.V.
Thema ist die Grenze zwischen
Thüringen und Sachsen, die das Leben
der Ponitzer seit Jahrhunderten be-
stimmt. Kulturakteure des Altenburger
Landes haben gemeinsam mit Ponit-
zern ein spannendes Programm zu-
sammengestellt.
Es sind filmische Interviewsmit Ponit-
zer Bürgern zu ihrem Verhältnis zu
Grenzen zu erleben. Ponitzer lesen aus
ihrer Ortschronik. Lokalpolitiker dis-
kutieren mit Landrat Uwe Melzer. Der

Schauspieler Manuel Struffolino liest.
Das Schmöllner Klarinettenorchester
„DaCapo“ spielt, dieMusikschule lädt
zumMitsingen ein. Die Bühnengestal-
tung habenAusstatter desTheaters und
Dozenten des Studios Bildende Kunst
amLindenau-Museumgemeinsammit
Ponitzern erarbeitet. Ein Kammerkon-
zert wird aufgeführt, die Tanzgruppe
„Grünitzer“ tritt auf und es gibt Jazz-
musik zu hören.
Für Speis und Trank sorgt der För-
derverein des Renaissanceschlosses.

Eintrittskarten gibt es an der Abend-
kasse zum Preis von 10 Euro (er-
mäßigt 5 Euro). Der Eintritt kommt
demRenaissanceschloss zugute.

„Grenzenlos!?“ Der fliegende Salon
landet in Ponitz

Erfurt. Der Thüringer Bürgerbeauf-
tragte, Dr. Kurt Herzberg, lädt die Bür-
gerinnen und Bürger am 5. März 2019
zu einem Sprechtag in Altenburg ein.
Die Gespräche finden ab 9 Uhr im
Landratsamt Altenburger Land, Linde-
naustraße 9, 04600Altenburg (Ratssaal
219 und Beratungsraum 220, 1. OG)
statt. Interessierte werden aus organisa-
torischen Gründen gebeten, einen per-
sönlichen Gesprächstermin unter der
Telefonnummer 0361 57 3113871 zu
vereinbaren.
„ImGesprächmit denMenschen versu-
che ich, ihreAnliegen zu klären und sie

im Umgang mit Behörden zu unterstüt-
zen. Gerade der Dialog, das Miteinan-
derreden, das Interesse für die Dinge
der Bürger und der ernste Wille ihnen
zu helfen, sehe ich als die Kernpunkte
meiner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg.
Wichtig sei es ihm auch, so Dr. Herz-
berg weiter, regelmäßig in den Thürin-
ger Kommunen vor Ort zu sein, denn
nicht jeder Bürger hat die Möglichkeit
zu einem Sprechtag nach Erfurt zu
kommen.
Unterlagen, wie Bescheide oder
Schreiben der Behörden, die dieAnlie-
gen betreffen, sollten zu den Ge-

sprächsterminen mitgebracht werden.
Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft
Bürgern in allen Fällen, in denen sie
von einer Handlung der öffentlichen
Verwaltung betroffen sind. Jeder hat
das Recht, sichmit seinemAnliegen an
den Bürgerbeauftragten zu wenden.
Der Bürgerbeauftragte befasst sich mit
den von Bürgern herangetragenen
Wünschen, Anliegen und Vorschlägen
und hilft ihnen imUmgang mit Behör-
den. Erwirkt auf eine schnelle, unbüro-
kratische und einvernehmliche Erledi-
gung der Bürgeranliegen hin. Sofern
der Bürgerbeauftragte nicht zuständig

ist, leitet er das Anliegen an die ent-
sprechende Stelle weiter. Die Beratung
ist kostenlos.
Weitere Informationen sowie Termine
für Gespräche im Büro des Bürgerbe-
auftragten in Erfurt sind auf der Inter-
netseite www.buergerbeauftragter-
thueringen.de zu finden.
Bürgeranliegen können auch schrift-
lich eingereicht werden an post@
buergerbeauftragter-thueringen.de
sowie postalisch an das Postfach 90
04 55, 99096 Erfurt.

S. Kasten,
Büro Thüringer Bürgerbeauftragter

ThüringerBürgerbeauftragter lädt zumSprechtag inAltenburg
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Unsere Genossenschaftliche Beratung ist die
Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät.
Denn je mehr wir von Ihnen wissen, desto ehrlicher,
kompetenter und glaubwürdiger können wir Sie beraten.

Probieren Sie es aus und nutzen auch Sie unsere
Genossenschaftliche Beratung für Ihre unternehmerischen
Pläne und Vorhaben. Jetzt Termin vereinbaren!

Weitere Informationen auf:
www.vrbank-altenburgerland.de

„Unsere Baiser-Torte
ist ‚erste Sahne‘,
genau wie die
Finanzberatung
unserer Bank.“

Kay Melwitz
Inhaber Konditorei und
Kaffeehaus Volkstädt, Altenburg
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Im Landratsamt Altenburger Land,
Fachdienst Kommunalaufsicht, ist
zum schnellstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle Sachbearbeitung Kommunale
Finanzen/Verbände (m/w/d) zu be-
setzen.
Es handelt sich um eine Beamtenstel-
le, BesoldungsgruppeA10ThürBesO.
Voraussetzungen:
Laufbahnbefähigung für den geho-•
benen nichttechnischen Verwal-
tungsdienst
überdurchschnittliches Engagement•
selbständige Arbeitsweise, Eigen-•
initiative
sicheres Auftreten und Durchset-•
zungsvermögen
hohe Sozialkompetenz•
Sachkenntnis und vertiefte Kennt-•
nisse im Verwaltungs-, Kommunal-
undHaushaltsrecht

Führerschein für Pkw und Fahrpraxis.•
Das Aufgabengebiet umfasst insbe-
sondere:
Prüfung/Genehmigung von Haus-•
haltssatzungen und Haushaltsplä-
nen/Finanzplänen/Stellenplänen so-
wie von Haushaltskonsolidierungs-
konzepten der Städte und Gemeinden
des Landkreises nach §§ 63, 65, 61
ThürKO sowieThürGemHV
Prüfung/Genehmigung von Haus-•
haltssatzungen und Wirtschaftsplä-
nen der Zweckverbände im Bereich
Wasser/Abwasser
Prüfung/Genehmigung von Satzun-•
gen der Aufgabenträger der Bereiche
Wasser/Abwasser nach ThürKO,
ThürKAG sowie Rechtsprechung
Beratung der Gemeinden, Durch-•
führung von aufsichtsrechtlichen
Maßnahmen

Widerspruchsbearbeitung.•
Anforderungen:
Die Bewerber/-innen sollten befähigt
sein, mit den Bürgermeistern und Ge-
meinderäten des Landkreises vertrau-
ensvoll zusammenzuarbeiten, insbe-
sondere:
bei unterschiedlichen Interessenla-•
gen, die gemeindlichen Interessen in
Einklang mit der Einhaltung der
Rechtsordnung bringen
Erläuterung komplexer rechtlicher•
und tatsächlicher Sachverhalte
Fähigkeit zur sachlichen Argumenta-•
tion bei getroffenen Verwaltungsent-
scheidungen
Vermittlung des Verständnisses für•
den Rechtsstandpunkt der Aufsichts-
behörde
Vermittlung der Handhabung rechtli-•
cher Probleme.

Sollten wir Ihr Interesse zur Erfüllung
des genannten Aufgabenspektrums
geweckt haben und Sie die geforder-
ten Voraussetzungen erfüllen, dann
senden Sie Ihre Bewerbung bis zum
4.März 2019 an das
Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Personal
Lindenaustraße 9,
04600 Altenburg
E-Mail: personal@altenburgerland.de

Gern stehen wir Ihnen für Rückfra-
gen unter der Telefonnummer 03447
586350 zur Verfügung. Bei fachli-
chen Fragen wenden Sie sich bitte an
den Fachdienstleiter Kommunalauf-
sicht, Herrn Klimmt, Telefon 03447
586363.
Wir weisen darauf hin, dass wir keine
Eingangsbestätigung für eingegange-

ne Bewerbungen versenden, bestäti-
gen Ihnen den Eingang aber gern tele-
fonisch. Bewerbungskosten werden
nicht erstattet. Die Bewerbungsunter-
lagen werden nur zurückgesandt,
wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt ist. Andern-
falls werden wir die Unterlagen nach
Ablauf eines halben Jahres ab Ende
derAusschreibung vernichten.

Bitte beachten Sie die Informationen
nach Art. 13 der Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO). Diese finden
Sie auf der Homepage des Landkrei-
ses Altenburger Land unter: www.
altenburgerland.de (Rubrik: Aktu-
elles/Presse – Stellenangebote).

Jenny Franke
Fachdienstleiterin Personal

Stellenausschreibung - Sachbearbeitung Kommunale Finanzen/Verbände (m/w/d)

Auf der Grundlage der §§ 98 Abs. 1
und 99 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kom-
munalordnung – ThürKO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 10.04.2018 (GVBl S. 74) hat der
Kreistag des Landkreises Altenburger
Land in seiner Sitzung am 05.12.2018
folgendeSatzung beschlossen:

Satzung
fürdenBeirat für Integrierte Sozial-
planung imAltenburgerLand

§1NameundSitz
Zur Unterstützung der Aufgaben des
Kreistages, seiner Ausschüsse sowie
der Landkreisverwaltung im Rahmen
der Integrierten Sozialplanung bildet
der Landkreis einenBeirat. Dieser führt
die Bezeichnung „Beirat für Integrierte
Sozialplanung des Landkreises Alten-
burger Land“ und hat seinen Sitz in der
Kreisverwaltung.
§ 2AufgabendesBeirates für
Integrierte Sozialplanung

Der Beirat für Integrierte Sozialpla-
nung hat dieAufgabe, denKreistag und
seine Ausschüsse in grundsätzlichen
Fragen der integrierten Sozialplanung
zu beraten und Empfehlungen zu ge-
ben.
Der Beirat befasst sich insbesondere
mit:
• den Grundlagen und fachlichen Fra-
gen integrierter Sozialplanung im
LandkreisAltenburger Land,
• der Definition von Handlungs-
schwerpunkten in den jeweiligen Pla-
nungen undVorhaben,
• der Analyse und Interpretation von
Sozialindikatoren, Bestands- und Be-
darfserhebungen,
• dem „Integrierten Fachplan für Fa-
milien imAltenburger Land“,
• der Förderwürdigkeit von Angebo-
ten, Projekten und Maßnahmen im
Rahmen des Landesprogramms „Soli-
darisches Zusammenleben der Genera-
tionen“ auf Grundlage des jeweils gel-
tenden „Integrierten Fachplans für Fa-
milien imAltenburger Land.
§ 3ZusammensetzungdesBeirates
für Integrierte Sozialplanung

(1) Der Beirat setzt sich zusammen
aus stimmberechtigtenMitgliedern und
beratendenMitgliedern.

(2) Die Zusammensetzung der stimm-
berechtigten Mitglieder erfolgt paritä-
tisch aus den drei Gruppen „Einwohner
des Landkreises Altenburger Land als
Adressaten von Angeboten, Projekten
und Maßnahmen“, „Gruppe der kom-
munalen und freien Träger sowie der
Wirtschaft“ und der „Gruppe der Mit-
glieder des Kreistages“ zu je sieben
Personen sowie demLandrat des Land-
kreisesAltenburger Land als Vorsitzen-
der desBeirats.
(3) Die drei Gruppen der stimmbe-
rechtigten Mitglieder setzen sich wie
folgt zusammen:
a) Gruppe der Einwohner des Land-
kreisesAltenburger Land alsAdressa-
ten von Angeboten, Projekten und
Maßnahmen:
1. Gruppe der Menschen unter 27
Jahre imAltenburger Land, vertreten
durch ein Mitglied des Jugendfo-
rumsAltenburg e.V.,
2. Gruppe der Eltern von Kindern
und Jugendlichen unter 18 Jahre im
Altenburger Land, vertreten durch
ein Mitglied des Kreiselternbeirates
imAltenburger Land,
3. Gruppe Hilfebedürftiger und
wirtschaftlich benachteiligter Ein-
wohner sowie derAlleinerziehenden
und Frauen im Altenburger Land,
vertreten durch einen Bürger des
Landkreises aus dieser Gruppe auf
Vorschlag des Thüringer Arbeitslo-
seninitiative SozialeArbeit e.V.,
4. Gruppe der Seniorinnen und Se-
nioren im Altenburger Land, vertre-
ten durch einen Bürger des Land-
kreises auf Vorschlag des Senioren-
beirates des LandkreisesAltenburger
Land,
5. Gruppe der Menschen mit Be-
hinderung imAltenburger Land, ver-
treten durch einen Bürger des Land-
kreises aus dieser Gruppe auf Vor-
schlag der Selbsthilfegruppen der
Menschen mit Behinderungen im
LandkreisAltenburger Land,
6. Gruppe ehrenamtlich engagierter
Personen imAltenburger Land, ver-
treten durch einen Bürger des Land-
kreises aus dieser Gruppe auf Vor-
schlag des Ehrenamtsbeauftragten
desLandkreisesAltenburgerLand,
7. Gruppe der Angehörige pflegen-
denMenschen imAltenburger Land,

vertreten durch einen Bürger des
Landkreises aus dieser Gruppe auf
Vorschlag der Selbsthilfegruppen
der Angehörige pflegenden Men-
schen im Landkreis Altenburger
Land.
b) Gruppe der kommunalen und frei-
enTräger sowie derWirtschaft:
1. EineVertretung desKreisverban-
des des Gemeinde- und Städtebun-
des imAltenburger Land,
2. Eine Vertretung der Kreis-LIGA
der Freien Wohlfahrtspflege im Al-
tenburger Land,
3. EineVertretung desKreisjugend-
ringAltenburger Land e.V.,
4. Eine Vertretung des Kreissport-
bundAltenburger Land e.V.,
5. Eine Vertretung der Industrie-
und Handelskammer Ostthüringen
zuGera e.V.,
6. Eine Vertretung der Kreishand-
werkerschaftAltenburger Land,
7. Eine Vertretung der Kirchen und
Religionsgemeinschaften im Alten-
burger Land.
c) Gruppe der Mitglieder des Kreis-
tages des Landkreises Altenburger
Land:
Die Gruppe besteht aus sieben Mit-
gliedern desKreistages.
(4) Die Mitglieder und Stellvertreter
der Gruppen nach Absatz 3 Nr. a) und
b) werden durch die jeweiligen o. g.
Gruppen, Organisationen oder Träger
vorgeschlagen und durch den Landrat
berufen.
(5) Die Mitglieder und Stellvertreter
der Gruppe nach Absatz 3 Nr. c) wer-
den vom Kreistag durch Beschluss be-
rufen. Die Zusammensetzung der
Gruppe erfolgt analog der Verteilung
der Sitze in denAusschüssen desKreis-
tages. Die Mitgliedschaft im Beirat für
Integrierte Sozialplanung endet für
Kreistagsmitglieder mit demAusschei-
den aus demKreistag.
(6) Für jedes stimmberechtigte Mit-
glied ist ein Stellvertreter zu benennen.
(7) Dem Beirat für Integrierte Sozial-
planung gehören als beratendeMitglie-
der an:
1. die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages aus dem Wahlkreis 194
(Gera - Greiz - Altenburger Land)
während ihrerAmtszeit,
2. die Abgeordneten des Thüringer

Landtages aus den Wahlkreisen 43
und 44 (Altenburger Land I und II)
während ihrerAmtszeit,
3. der Leiter des Fachbereiches So-
ziales, Jugend undGesundheit,
4. die Sozialplaner der Stabstelle In-
tegrierte Sozialplanung,
5. der Leiter des Fachdienstes Ge-
sundheit,
6. der Leiter des Fachdienstes Wirt-
schaftsförderung undKultur,
7. der Geschäftsführer des Jobcen-
tersAltenburger Land,
8. der Gleichstellungsbeauftragte
desLandkreisesAltenburger Land,
9. der Ehrenamtsbeauftragte des
LandkreisesAltenburger Land,
10. der Integrationsmanager des
LandkreisesAltenburger Land.
Der Leiter des Fachbereiches Soziales,
Jugend und Gesundheit kann weitere
Bedienstete seines Fachbereiches zu
den Beratungen des Beirates hinzuzie-
hen.
(8) Scheidet ein stimmberechtigtes
Mitglied vor Ende derAmtszeit aus, so
ist ein neues Mitglied vorzuschlagen
und zu berufen bzw. vom Kreistag zu
entsenden.

§ 4Amtszeit
(1) DieAmtszeit des Beirates für Inte-
grierte Sozialplanung beträgt fünf Jah-
re.
(2) Eine erneute Berufung derselben
Mitglieder nachAblauf derAmtszeit ist
möglich.
(3) Der Beirat für Integrierte Sozial-
planung bleibt solange imAmt, bis der
neue Beirat für Integrierte Sozialpla-
nung berufen ist.

§ 5Geschäftsführung
(1) Vorsitzender des Beirats für Inte-
grierte Sozialplanung ist der Landrat
des LandkreisesAltenburger Land oder
ein von ihmbenannterVertreter.
(2) Die Einberufung der Sitzung er-
folgt durch denVorsitzenden.
(3) Die Sitzungenwerden vomVorsit-
zenden oder von einem von ihm beauf-
tragtenMitglied desBeirates geleitet.
(4) Der Beirat für Integrierte Sozial-
planung kann sich eine Geschäftsord-
nung geben.
(5) Der Vorsitzende des Beirates für
Integrierte Sozialplanung oder ein von
ihm beauftragtes Mitglied des Beirates
berichtet mindestens einmal jährlich in

einer Kreistagssitzung über die Arbeit
des Beirates für Integrierte Sozialpla-
nung.
(6) Die Kreisverwaltung unterstützt
die Arbeit des Beirates für Integrierte
Sozialplanung technisch-organisato-
risch.
§ 6SitzungendesBeirates für
Integrierte Sozialplanung

(1) Sitzungen des Beirates für Inte-
grierte Sozialplanung sind öffentlich
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl
der Allgemeinheit oder das berechtigte
InteresseEinzelner entgegenstehen.
(2) Der Beirat für Integrierte Sozial-
planung berät mindestens dreimal im
Jahr.

§ 7Unterarbeitsgruppen
(1) Zur Vorbereitung seiner Sitzungen
kann der Beirat für Integrierte Sozial-
planung Unterarbeitsgruppen für ein-
zelneAufgaben bilden.
(2) Zu den Sitzungen der Unterar-
beitsgruppen können zu einzelnen Be-
ratungsthemen Sachverständige hinzu-
gezogen werden, die nichtMitglied des
Beirates für Integrierte Sozialplanung
sind.
§ 8Beschlussfähigkeit desBeirates
(1) Der Beirat für Integrierte Sozial-
planung ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Mitglieder ordnungsgemäß gela-
den und mehr als die Hälfte der stimm-
berechtigtenMitglieder anwesend ist.
(2) Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigtenMitglieder gefasst. Bei Stim-
mengleichheit ist einAntrag abgelehnt.

§ 9Rechtliche Stellungder
Mitglieder

Die Tätigkeit der Mitglieder des Beira-
tes für Integrierte Sozialplanung ist eh-
renamtlich.
§ 10Sprachform, Inkrafttreten

(1) AusGründen der besserenLesbar-
keit wird in dieser Satzung ausschließ-
lich die männliche Sprachform für per-
sonenbezogene Bezeichnungen ver-
wendet. Sie bezieht sich jeweils auf
Personen jeglichenGeschlechts.
(2) Diese Satzung tritt am Tag nach
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Altenburg, den 19.12.2018
UweMelzer,
Landrat

AmtsblattAltenburger Land Nr. 2/9. Februar 2019Seite 2 AMTLICHER TEIL

Impressum:
Herausgeber: Landkreis Altenburger
Land, vertreten durch den Landrat,
Lindenaustr. 9, 04600Altenburg,
www.altenburgerland.de
Redaktion: Öffentlichkeitsarbeit
Jana Fuchs (JF),
Tel: 03447 586-270

E-Mail: jana.fuchs@
altenburgerland.de

Gestaltung, Satz / Amtliche Nachrich-
ten: Luise Ehrhardt (LE)
Telefon: 03447 586-273, E-Mail:
luise.ehrhardt@altenburgerland.de
Cathleen Bethge (CB)
Telefon: 03447 586-258, E-Mail:

cathleen.bethge@altenburgerland.de
Datenschutz:
LandratsamtAltenburger Land
Datenschutzbeauftragter
Telefon: 03447 586-794, E-Mail:
datenschutz@altenburgerland.de
Druck und Vertrieb:
Leipziger Verlags- undDruckereige-

sellschaft mbH&Co. KG, Petersstein-
weg 19, 04107 Leipzig,
Telefon: 03447 574942
Fotos: LandratsamtAltenburger Land
(wenn nicht anders vermerkt)
Verteilung: kostenlos an alle erreichba-
renHaushalte im Landkreis Altenbur-
ger Land, bei Nichtzustellung bitteMit-

teilung an den BereichÖffentlichkeits-
arbeit des Landratsamtes
Bezugsmöglichkeiten/-bedingungen:
über den BereichÖffentlichkeitsarbeit
des Landratsamtes Altenburger Land,
Jahrespreis bei Postversand: 30,68 Eu-
ro, bei Einzelbezug: 1,53 Euro

Öffentliche Bekanntmachung
Satzung für den Beirat für Integrierte Sozialplanung imAltenburger Land

Seite 2 A_Muster gerade Seite.qxd 05.02.2019 12:05 Seite 1



Der Fachdienst Gesundheit des
Kreises Altenburger Land gibt be-
kannt, dass gemäß § 14Absatz 1 der
Thüringer Verordnung über die Qua-
lität und die Bewirtschaftung der
Badegewässer eine Liste der Bade-
gewässer erstellt wird.
Nach § 12 dieser Verordnung kön-
nen Bürgerinnen und Bürger Anre-
gungen bei der Erstellung der Bade-
gewässerliste einbringen.
Liste der Badegewässer:
See Pahna•
See Prößdorf•
HainbergseeMeuselwitz•
Anfragen, Anregungen und Infor-
mationen zu den Badegewässern im
Kreis können bis zum 1.April 2018
an den Landkreis Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, (Tel. 586-829,
E-Mail: Kerstin.Tessmer@

altenburgerland.de) gerich-
tet werden.
Alle drei genannten Badegewässer
werden vom 15.Mai bis 15. Septem-
ber monatlich an Hand von Wasser-

analysen qualitätsmäßig überwacht.
Auskünfte dazu erhalten Sie auch
während der Badesaison vom Fach-
dienst Gesundheit, Abteilung Ge-
sundheitsschutz unter der angegebe-
nen Telefonnummer.
Das Wasser des Sees Haselbach
(Strandbereich der Stadt Meusel-
witz, OT Wintersdorf bei Gröba)
wird ebenfalls fünf Mal in der Sai-
son kontrolliert. Der See kann erst in
die Badegewässerliste aufgenom-
men werden, wenn er aus der Berg-
aufsicht entlassen wurde, das Baden
ist dort erlaubt, dieWasserqualität ist
nicht zu beanstanden.
Alle vier Badeseen hatten bisher ei-
ne „ausgezeichnete“ Wasserqualität,
es gab dort keineVerunreinigungen.

Prof. Dr. med. Stefan Dhein,
FAfür Pharmakologie und
Toxikologie
FAfür Klinische Pharmakologie
Amtsarzt
Fachdienstleiter FDGesundheit
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Am 30. November 2018 hat die
Planungsversammlung der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft Ost-
thüringen beschlossen, den Ent-
wurf des Regionalplanes Ostthü-
ringen mit integriertem überarbei-
teten Entwurf des Abschnittes
3.2.2 Vorranggebiete Windenergie
(2. Entwurf) zur öffentlichen Aus-
legung gemäß § 9 Raumordnungs-
gesetz (ROG) vom 22. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt
geändert durch Artikel 2 Absatz
15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017
(BGBl. I S. 2808) i.V.m. § 3 Thü-
ringer Landesplanungsgesetz
(ThürLPlG) vom 11. Dezember
2012 (GVBl S. 450) freizugeben.
Ort und Dauer der Auslegung wer-
den hiermit gemäß § 9 Abs. 2 Satz
3 ROG in Verbindung mit § 3 Abs.
2 Satz 3 ThürLPIG öffentlich be-
kannt gemacht.
Der Entwurf des Regionalplanes
Ostthüringen mit integriertem
überarbeiteten Entwurf des Ab-
schnittes 3.2.2 Vorranggebiete
Windenergie (2. Entwurf) trifft
Festlegungen zu den Themen
Raumstruktur (Raumstrukturelle
Entwicklung und Interkommunale
Kooperation, Zentrale Orte und
Überörtlich bedeutsame Gemein-
defunktionen), Siedlungsstruktur
(Siedlungsentwicklung, Sicherung
des Kulturerbes, Flächenvorsorge
Industrie und Gewerbe, Großflä-
chiger Einzelhandel und Konver-
sions- und Brachflächen), Infra-
struktur (Verkehrsinfrastruktur,
Soziale Infrastruktur, Ver- und
Entsorgungsinfrastruktur und
Energieversorgung mit dem Ab-
schnitt Vorranggebiete Windener-
gie) und Freiraumstruktur (Frei-
raumsicherung, Hochwasser-
schutz, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Tourismus und Erholung
und Freiraumstrukturelle Sanie-
rung und Entwicklung).
Der Entwurf des Regionalplanes
Ostthüringen mit integriertem
überarbeiteten Entwurf des Ab-
schnittes 3.2.2 Vorranggebiete
Windenergie (2. Entwurf) umfasst
folgende Unterlagen:
Textteil des Entwurfes des Re-•
gionalplanes Ostthüringen,
Kapitelanhängige Karten im•
Maßstab 1:375.000 (Karte 1-1
Raumstruktur, Karte 3-1 Verkehr,
Karte 4-1 Tourismus),
Karten der Umgebungsschutzbe-•
reiche für Kulturerbestandorte
von internationaler, nationaler
und thüringenweiter Bedeutung
mit sehr weitreichender Raum-
wirkung im Maßstab 1:100.000
bzw. 1:150.000 (Karten 2-1 bis 2-
11 zu Z 2-2),
Karten der Vorranggebiete Wind-•
energie im Maßstab 1:50.000 (Kar-
ten 3-2-1 bis 3-2-22 zu Z 3-3),
Raumnutzungskarte im Maßstab•
1:100.000,
Kriterienkatalog zur Ausweisung•
der Vorranggebiete Windenergie
als Anlage 1 zur Begründung Z
3-3,
Übersichten zu den harten und•
weichen Tabuzonen (Siedlung
und Mensch, Natur- und Land-
schaftsschutz, Wald, Verkehr und
technische Infrastruktur, Sonsti-
ge Schutzgebiete/Belange, Wind-
höffigkeit/Windpotenzial) als
Anlagen 2.1 bis 2.6 zur Begrün-
dung Z 3-3,
Gesamtkarte der harten und wei-•
chen Tabuzonen als Anlage 2.7
zur Begründung Z 3-3,
Gebietskulisse der Prüfflächen•

und Vorranggebiete Windenergie
als Anlage 3 zur Begründung
Z 3-3,
Prüfbögen für die einzelnen Prüf-•
flächen als Anlage 4 zur Begrün-
dung Z 3-3,
Umweltbericht als gesonderter•
Teil der Begründung.
Der Entwurf des Regionalplanes
mit integriertem überarbeiteten
Entwurf des Abschnittes 3.2.2
Vorranggebiete Windenergie
(2. Entwurf) einschließlich der
Begründung, dem Umweltbericht
sowie weitere zweckdienliche Un-
terlagen werden gemäß § 9 Abs. 2
ROG in Verbindung mit § 3 Abs. 2
Satz 1 ThürLPIG bei den zur Re-
gionalen Planungsgemeinschaft
Ostthüringen zusammengeschlos-
senen Gebietskörperschaften öf-
fentlich ausgelegt. Diese Gebiets-
körperschaften sind gemäß § 13
Abs. 3 ThürLPIG die Landkreise
Altenburger Land, Greiz, Saale-
Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis
und Saalfeld-Rudolstadt, die
kreisfreien Städte Gera und Jena
sowie die Städte Altenburg, Bad
Lobenstein, Eisenberg, Greiz,
Pößneck, Saalfeld/Rudolstadt/Bad
Blankenburg, Schleiz, Schmölln/
Gößnitz, Stadtroda, Zeulenroda-
Triebes und Hermsdorf/Bad
Klosterlausnitz.
Weitere zweckdienliche Unterla-
gen, die mit ausgelegt werden,
sind:
Abwägungstabellen, aus denen•
die einzelnen, mit einer Begrün-
dung versehenen Abwägungsent-
scheidungen über die zum 1. Ent-
wurf des Abschnittes 3.2.2 Vor-
ranggebiete Windenergie einge-
gangenen Stellungnahmen
hervorgehen,
Zusammenstellung fachlicher•
Abwägungsgrundlagen zu allge-
meinen und übergeordneten As-
pekten aus den eingereichten
Stellungnahmen (Grundlagendo-
kument),
die von den vier Regionalen Pla-•
nungsgemeinschaften Thürin-
gens beauftragte Windpotenzial-
studie,
die vom Plangeber beauftragte•
Studie zur Verträglichkeit poten-
zieller Vorranggebiete Windener-
gie in der Umgebung einzelner
SPA-Gebiete Vogelschutzgebiete,
das vom Plangeber beauftragte•
Gutachten zur fachlichen Ein-
schätzung der Auswirkungen von
Windenergieanlagen auf die Hy-
drogeologie in Ostthüringen,
Karten zu Einzelthemen (Biotop-•
verbund, geplante Schutzgebiete,
sonstige schutzwürdige Räume),
Zuarbeiten der Vogelschutzwar-•
te: Zuarbeit zur Prüfung der mög-
lichen Erheblichkeit von festle-
gungsbezogenen Auswirkungen
auf die Natura-2000-Gebiete in
Ostthüringen (Zuarbeit zur Er-
heblichkeitseinschätzung gemäß
§ 7 Abs. 6 ROG), Avifaunisti-
scher Fachbeitrag zur Fortschrei-
bung der Regionalpläne 2015-
2018,
die Zuarbeit des Thüringer Lan-•
desamtes für Denkmalpflege und
Archäologie: Liste der Kultur-
denkmale mit erhöhter Raumwir-
kung (TLDA, 2015),
das Kulturlandschaftsprojekt•
Ostthüringen (FH Erfurt, 2004),
die Rohstoffsicherungskonzepti-•
on für die Änderung des Regio-
nalplanes Ostthüringen (TLUG
2016) sowie
der Landwirtschaftliche Fachbei-•

trag zur Änderung des Regio-
nalplanes Ostthüringen (TLUG
2015).
Der Entwurf des Regionalplanes
Ostthüringen mit integriertem
überarbeiteten Entwurf des Ab-
schnittes 3.2.2 Vorranggebiete
Windenergie (2. Entwurf) ein-
schließlich der Begründung, dem
Umweltbericht und den vorste-
hend genannten, nach Einschät-
zung der Regionalen Planungsge-
meinschaft Ostthüringen weiteren
zweckdienlichen Unterlagen liegt
vom 4. März 2019 bis einschließ-
lich 10. Mai 2019
im Landratsamt des Landkrei-
ses Altenburger Land, Linde-
naustraße 9, 04600 Altenburg,
Empfang, Zimmer 118 während
folgender Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag: 8 –
13 Uhr und 13.30 – 16 Uhr
Dienstag: 8 – 12 Uhr und 13.30 –
18 Uhr
Mittwoch und Freitag: 8 – 13 Uhr
zur Einsichtnahme durch jeder-
mann aus.

Stellungnahmen zum Entwurf des
Regionalplanes Ostthüringen mit
integriertem überarbeiteten Ent-
wurf des Abschnittes 3.2.2 Vor-
ranggebiete Windenergie (2. Ent-
wurf) können innerhalb der Aus-
legungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden.
Darüber hinaus können Stellung-
nahmen direkt bei der Regionalen
Planungsstelle Ostthüringen
beim Thüringer Landesverwal-
tungsamt, Puschkinplatz , 07545
Gera schriftlich abgegeben oder
zur Niederschrift vorgebracht wer-
den.
Stellungnahmen sollten vor-
zugsweise per E-Mail an die
elektronische Postadresse:
stellungnahme-regionalplan-ost@
tlvwa.thueringen.de übermittelt
werden.

Allgemeine Informationen zum
Verfahren und die Planunterla-
gen zum Entwurf des Regional-
planes Ostthüringen mit inte-
griertem überarbeiteten Entwurf
des Abschnittes 3.2.2 Vorrang-
gebiete Windenergie (2. Ent-
wurf) sowie die oben genannten
zweckdienlichen Unterlagen
sind während der Auslegungs-
frist auch im Internet unter
www.regionalplanung.
thueringen.de abrufbar.

Es wird gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1
ThürLPlG ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung
über den Regionalplan Ostthü-
ringen unberücksichtigt bleiben
können, sofern die für die Auf-
stellung des Regionalplanes zu-
ständige Stelle ihren Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen
müssen oder ihr Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Regional-
planes nicht von Bedeutung ist.
Ferner wird gemäß § 9 Abs. 2
Satz 4 ROG darauf hingewiesen,
dass mit Ablauf der Frist alle
Stellungnahmen ausgeschlossen
sind, die nicht auf privatrechtli-
chen Titeln beruhen.

Altenburg, den 25.01.2019

Uwe Melzer
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
über die öffentlicheAuslegung des Entwurfes des

Regionalplanes Ostthüringen mit integriertem überarbeiteten
Entwurf desAbschnittes 3.2.2 VorranggebieteWindenergie (2. Entwurf)

Öffentliche Bekanntmachung:
BeteiligungderÖffentlichkeit gemäß§12derThürBgwVO

Die Gemeinde Nobitz plant als
Hochwasserschadensbeseitigung am
Saaraer Mühlgraben in der Ortslage
Saara beginnend vom Einlaufbau-
werk oberhalb der Wehranlage bis
zur Wiedereinmündung in die
Pleiße, auf einer Länge von 385 Me-
tern, eine umfassende Beräumung
des Gewässerbettes, die Instandset-
zung des Ufers, den Abbruch des
Gewölbes und den Ersatzneubau ei-
ner Anliegerbrücke. Sie hat einen
Antrag auf Erteilung einer Zulas-
sung laut § 68 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) gestellt.
Bei diesem Vorhaben handelt es sich
um einen Gewässerausbau, für wel-
chen nachAnlage 1 Nr. 13.18.1 zum
Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in der derzei-
tig gültigen Fassung die allgemeine
Vorprüfung des Einzelfalls zu erfol-
gen hat.
Geplant sind eine umfassende
Beräumung des Gewässerbettes und
die Sicherung der Uferbereiche zur
Wiederherstellung und Sicherung
des Abflussregimes. Dabei sollen
die Anlandungen/Sedimente sowie
Bauwerksreste beräumt, die linken
Ufermauern in Teilbereichen rück-
versetzt und eine Verbreiterung der
Gewässersohle vorgenommen wer-
den. In einem Teilabschnitt ist eine
Vertiefung der Mühlgrabensohle ge-
plant. Die Maßnahmen sollen eben-
falls den Hochwasserabfluss verbes-
sern. Sie entsprechen der herausge-
arbeiteten Vorzugsvariante zum
Hochwasserschutz für die Ortslage
Saara/Lehndorf gemäß dem Hoch-
wasserschutzkonzept. Die geplanten
Maßnahmen erhöhen den naturna-
hen Effekt des Rückbaus der Bau-
werke.
Nach § 5 Abs. 2 UVPG wird be-
kannt gegeben: Aufgrund der allge-
meine Vorprüfung nach § 7Absatz 1
Satz 1 UVPG wird eingeschätzt,

dass das geplante Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen haben kann, die laut § 25
Abs. 2 UVPG bei der Zulassung zu
berücksichtigen sind und somit kei-
ne Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.
Nach Prüfung der Kriterien der An-
lage 3 zum UVPG ergibt sich dies
im Wesentlichen aus folgenden
Gründen: Mit dem Gewässerausbau
sind zwar räumlich begrenzte Ein-
griffe in das Gewässer, die Böschun-
gen und Uferbereiche des Saaraer
Mühlgrabens auf einer Länge von
ca. 385m erforderlich sowie ein
nach § 30 BNatSchG bzw. § 18
ThürNatG gesetzlich geschütztes
Biotop bauzeitlich berührt, jedoch
sind Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen vorgesehen. Ins-
gesamt bedürfen die Maßnahmen
keines Ausgleiches, da nach dem
Eingriff ein wesentlicher Biotop-
wertzuwachs zu verzeichnen ist. Die
baubedingte Inanspruchnahme von
Flächen für Bauzufahrten usw. er-
folgt nur temporär, mit nachteiligen
Umweltauswirkungen auf die
Schutzgüter nach § 2 UVPG ist
nicht zu rechnen.
Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Entscheidung laut § 5 Abs. 3
UVPG nicht selbstständig anfecht-
bar ist. Die Entscheidungsgründe
sind der Öffentlichkeit nach den Be-
stimmungen des Thüringer Um-
weltinformationsgesetzes (ThürU-
IG) in der derzeit gültigen Fassung
im Landratsamt Altenburger Land,
Fachdienst Natur- und Umwelt-
schutz, Amtsplatz 8, 04626
Schmölln zugänglich.

Altenburg, den 02.02.2019

UweMelzer,
Landrat

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Ausschreibungen von
Bau-, Liefer- und Dienstleistun-
gen des Landratsamtes Altenbur-
ger Land finden Sie auf der Land-
kreis-Homepage unter www.
altenburgerland.de in der Ru-
brik „Aktuelles/Presse“.

Öffentliche Ausschreibung nach
VOL/A
DbAK-L001-2019
Kreisstraßenmeisterei, OT Mockern,
Weststraße 8, 04603Nobitz
Lieferung eines Kombinations-
(Tandem-)Mahdgerätes inkl. Ast-
undWallheckenschere

ÖffentlicheAusschreibungen
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I. HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Altenburger
Land für das Haushaltsjahr 2019

Nach § 114 in Verbindung mit
§§ 55 ff. Thüringer Kommunalord-
nung erlässt der Landkreis Alten-
burger Land folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr
2019 wird hiermit festgesetzt; er
schließt im Verwaltungshaushalt in
den Einnahmen undAusgaben mit
121.600.650 €
und imVermögenshaushalt in den
Einnahmen undAusgaben mit
35.879.893 €
ab.

§ 2
1) Der Gesamtbetrag der Kredit-
aufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
wird auf 3.704.707 € festgesetzt.
2) Für den Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßen-
meisterei sind im Jahr 2019 keine

Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3
1) Der Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen im
Vermögenshaushalt wird auf
11.549.000 € festgesetzt.
2) Für den Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßen-
meisterei werden keine Verpflich-
tungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4
1) Die Kreisumlage wird im Jahr
2019 auf das Umlagesoll in Höhe
von 31.661.740 € und den Umlage-
satz von 42,493 v. H. festgesetzt.
2) Die Höhe des ungedeckten Be-
darfes für Grund- und Regelschulen
beträgt im Jahr 2019 3.521.839 €.
Die Schulumlage wird demnach im
Jahr 2019 auf das Umlagesoll in
Höhe von 2.817.532 € und den
Umlagesatz von 5,984 v. H. festge-
setzt.
3) Für rückständige Beträge bei
der Kreisumlage und der Schulum-
lage werden von den säumigen Ge-
meinden gemäß § 26 Abs. 2 Thür-
FAG Verzugszinsen in Höhe von

drei vom Hundert über dem jewei-
ligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5
1) Der Höchstbetrag der Kassen-
kredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird für den Landkreis
Altenburger Land im Jahr 2019 auf
7.500.000 € festgesetzt.

2) Der Höchstbetrag der Kassen-
kredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Erfolgs-
plan des Dienstleistungsbetriebes
Abfallwirtschaft/Kreisstraßen-
meisterei wird im Jahr 2019 auf
1.000.000 € festgesetzt.

§ 6
Der Stellenplan für das Jahr 2019
wird in der Fassung der Anlage
festgesetzt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit
dem 1. Januar 2019 in Kraft.
Altenburg, den 4. Februar 2019

LandkreisAltenburger Land

UweMelzer
Landrat

II. Die vorstehende Haushalts-
satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Mit Beschluss Nr. 283 hat der
Kreistag in der Sitzung 031/2018
am 05.12.2018 die Haushaltssat-
zung des Landkreises Altenbur-
ger Land für das Haushaltsjahr
2019 mit ihren Anlagen beschlos-
sen.
Diese Haushaltssatzung für das
Jahr 2019 wurde mit Schreiben
des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes vom 30.01.2019, AZ
240.3-1512-01/19-ABG wie folgt
genehmigt:

Wir genehmigen gemäß §§ 55
Abs. 2, 114, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2,
114, 118 Abs. 2 und 123 Abs. 1
ThürKO

1. den in § 2 der Haushaltssat-
zung festgesetzten Gesamtbetrag
der Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen i. H. von 3.704.707 €,

2. den in § 3 der Haushaltssat-
zung festgesetzten Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigun-
gen i. H. von 11.549.000 €.

III. Die Haushaltssatzung des
Landkreises Altenburger Land
und der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2019 liegen in der
Zeit vom 09.02.2019 bis
01.03.2019 zu den Öffnungszei-
ten im Empfang des Landratsam-
tes Altenburger Land, Lindenau-
straße 9 öffentlich aus. Bis zur
Entlastung und Beschlussfassung
über die Jahresrechnung dieses
Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3
Satz 1 ThürKO stehen diese Un-
terlagen zur Einsichtnahme zu
den Geschäftszeiten des Land-
ratsamtes Altenburger Land, Lin-
denaustraße 9, im Büro des
Kreistages zur Verfügung.

Altenburg, den 9. Februar 2019
Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung des LandkreisesAltenburger Land für das Haushaltsjahr 2019

Altenburg. Im Landkreis Alten-
burger Land waren mit Stand vom
31. Dezember 2018 insgesamt
72.313 Fahrzeuge zugelassen. „Das
sind 650 Fahrzeuge mehr als
2017“, erklärt Ronny Thieme,
Fachbereichsleiter für Ordnungsan-
gelegenheiten im Landratsamt. Un-
ter den zugelassenen Fahrzeugen
sind 51.098 PKW, 4.766 LKW,
4503 Kräder und 77 Busse.
Zulassungen gab es im Jahr 2018
insgesamt 3996, Ummeldungen
8785 und Abmeldungen 9654.
„Großer Beliebtheit erfreuen sich

die alten SLN-Kennzeichen, die
seit Ende 2012 wieder ausgegeben
werden. 2012 hatte das Bundes-
Verkehrsministerium einen ent-
sprechenden Bescheid erlassen,
dass die Alt-Kennzeichen wieder
ausgegeben werden dürfen“, so
Ronny Thieme. Seit der Wiederein-
führung dieser Nummernschilder
wurden bis einschließlich 31. De-
zember 2018 insgesamt 10.164 sol-
cher Kennzeichen wieder verge-
ben.

JF

Kfz-Statistik 2018

Mehr zugelassene Fahrzeuge
im Landkreis als imVorjahr

Altenburg.Aktuell sucht das Landrats-
amt Altenburger Land wieder intensiv
nach Pflegeeltern. Um darauf aufmerk-
sam zu machen, liegen an verschiede-
nen Orten im Landkreis entsprechende
Informationen auf Plakaten und Post-
karten aus. Im Jahr 2018 lebten insge-
samt 121 Kinder in 85 Pflegefamilien.
Immer häufiger können Jungen und
Mädchen aufgrund familiärer Probleme
vorübergehend oder auf Dauer nicht in
ihren Ursprungsfamilien bleiben und
sind auf Pflegefamilien angewiesen.
Welche Kinder suchen eine Pflegefami-
lie?
Es gibt sehr unterschiedliche Gründe
dafür, dass Eltern einenAntrag auf Un-
terbringung ihres Kindes in einer Pfle-
gefamilie beim Jugendamt stellen. Eine
Fremdunterbringung kann vorüberge-
hend oder längerfristig benötigt werden.
In der Regel sind dieKinder zwischen 0
und 10 Jahren alt. Diese Kinder sehnen
sich nach Zuwendung, Geborgenheit
und Sicherheit. Sie wollen sorgenfrei
spielen, lachen und lernen können.
Welche Voraussetzungen sollten Sie als

Pflegeelternmitbringen?
Wir wenden uns an verheiratete, unver-
heiratete sowie gleichgeschlechtliche
Paare, aber auch alleinstehende Perso-
nen. Pflegekinder benötigen verlässli-
che und vertrauensvolle Bezugsperso-
nen, welche genügend Zeit für sie auf-
bringen. Sie benötigen vor allem ihr
Einfühlungsvermögen, ihre Belastbar-
keit und ihre Flexibilität. Zum Prüfver-
fahren gehören u. a. ein Fragebogen, ein
erweitertes polizeiliches Führungszeug-
nis, ein Gesundheitsattest und Lohn-
nachweise. Natürlich soll auch die
wohnliche Situation der Pflegefamilie
Platz für ein Pflegekind bieten.
Ein Pflegekind aufzunehmen bedeutet
für die ganze Familie Veränderungen.
Die Pflegefamilie lässt sich auf Unvor-
hersehbares ein. Sie arbeitet mit Ju-
gendämtern, Vormündern und Ver-
wandten desKindes zusammen.
Um Sie auf diese Herausforderung vor-
zubereiten, bietenwir persönliche Bera-
tungen an, die Sie auf dieAufnahme ei-
nes Kindes vorbereiten sollen. Zudem
werden unsererseits Treffen organisiert,

bei denen Sie sichmit anderen Pflegeel-
tern austauschen können.Außerdem er-
halten Sie finanzielle Unterstützung in
Form von Pflegegeld und einmaligen
Beihilfen. Zudem werden den Pflegeel-
tern Schulungen und Informationsge-
spräche vomFachdienst angeboten.

SabrinaKreyer,
FachdienstAllgemeiner SozialerDienst

Landkreis sucht Pflegeeltern
Wer gibt Kindern ein liebevolles Zuhause?

IhreAnsprechpartner:
Fachdienst Allgemeiner Sozialer
Dienst des LandratsamtesAltenbur-
ger Land, Theaterplatz 7/8
Martina Fischer
Telefon: 03447 586-533
E-Mail: martina.fischer@

altenburgerland.de
Marcel Ehrler
Telefon: 03447 586-567
E-Mail: marcel.ehrler@

altenburgerland.de
Sabrina Kreyer
Telefon: 03447 586-535
E-Mail: sabrina.kreyer@

altenburgerland.de

Für alle, die sich vorstellen können, Kindern dauerhaft oder vorüberge-
hend ein neues Zuhause zu geben, sind die Mitarbeiter im Fachdienst
Allgemeiner Sozialer Dienst im Landratsamt Ansprechpartner
v.l.n.r:. Martina Fischer, Marcel Ehrler und Sabrina Kreyer
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Notizen aus demNotizen

Ausgabe 02/2019

+++ Pflege mit Herz und Verstand
+++ Ausbildung in eigener Kranken-
pflegeschule +++ 37 Ausbildungs-
plätze +++ praxisnaher Unterricht
+++ tarifliche Vergütung und WG-
Zimmer +++
Wie in jedem Krankenhaus ist auch im
Klinikum Altenburger Land die Pflege die
größte Berufsgruppe. Die Pflegenden sind
es, die den Patienten die Ängste, Nöte
und Sorgen eines stationären Aufenthal-
tes nehmen. Sie richten ihr Handeln an
der Wahrung, Erhaltung und Förderung
der Gesundheit der Patienten aus. Da-
bei achten sie auf die persönlichen, psy-
chischen und sozialen Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Patienten. Die Selbst-
bestimmung des Patienten ist oberstes
Gebot.
Mitarbeitende in der Pflege müssen über
ein hohes Maß an Fach- und Sozialkom-
petenz verfügen, um menschlich, profes-
sionell und kompetent Patienten und ih-

ren Angehörigen helfen zu können. Dazu
bedarf es einer exzellenten Ausbildung
nach aktuellem medizinischem und pfle-
gerischem Entwicklungsstand.
Am Klinikum Altenburger Land stehen
auch in diesem Jahr wieder 25 Plätze in
der Gesundheits- und Krankenpflege
und 12 Plätze in der Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe für Auszubildende zur
Verfügung. Ausbildung hat hier eine gute
Tradition. Bereits seit 1992 werden Pfle-
gefachkräfte ausgebildet, um auch den
Nachwuchs für das Klinikum zu sichern.
Mitarbeiter gehen in den Ruhestand oder
in Elternzeit, das medizinische Leistungs-
spektrum erweitert sich – ganzjährig
werden ausgebildete Pflegefachkräfte ge-
sucht. Die Chancen auf eine Übernahme
stehen nach einer erfolgreich absolvier-
ten Ausbildung sehr gut. Im vergangenen
Jahr haben alle Absolventen ein Übernah-
meangebot erhalten.
Die theoretische Ausbildung in der Pflege

ist nach Lernfeldern, wie z.B. Anatomie,
Ernährungslehre oder Notfallmaßnah-
men gegliedert. Der theoretische Unter-
richt ist sehr praxisorientiert, denn die
Ärzte des Klinikums unterrichten auch in
der Krankenpflegeschule.
In der praktischen Ausbildung im Klini-
kum kümmern sich mehrere Praxisan-
leiterinnen um die Auszubildenden. „Wir
üben mit ihnen Pflegesituationen und un-
terstützen nicht nur bei fachlichen Prob-
lemen. Auch wenn es um persönliche An-
gelegenheiten geht, werden wir um Rat
gefragt“ beschreibt Praxisanleiterin Katja
Schellenberg ihre Aufgabe.
Das Klinikum hat in Altenburg mehrere
Wohnungen angemietet. Hier stehen den
Auszubildenden kostengünstig Zimmer in
WGs zur Verfügung.
Die Ausbildungsvergütung entspricht dem
Tarifvertrag der Auszubildenden in der
Gesundheits- und Krankenpflege.

Christine Helbig

Mehr zum Thema
Ausbildung unter

www.klinikum-altenburgerland.de

Sie haben Fragen
zur Ausbildung?

Rufen Sie einfach an:
Susanne Steinmetz,
Tel. 03447 52-1026

Die Pflege am Klinikum Altenburger Land
Ausbildung mit tollen Entwicklungsmöglichkeiten

Lernen Sie
uns kennen!
• Schülerpraktikum

• Freiwilliges Soziales Jahr

• Bundesfreiwilligendienst

Ob z.B. auf der Mutter-Kind-Station, in der Endoskopie, im Stationsteam oder als Stationsleiter – ausgebildete Pflegefachkräfte findet man im Klinikum in allen Bereichen.
Foto: Carsten Schenker

Sie sind auf der Suche nach Veränderung?
Wir freuen uns auf Sie!
Wir stellen ein:
Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit
Ausführliche Stellenausschreibungen finden Sie unter
www.klinikum-altenburgerland.de

Für Fragen steht Ihnen Frau Steinmetz gern
zur Verfügung. Tel. 03447 52-1026

Einladung
Thema:
Organspende
Mittwoch, 20. Februar, 16–18 Uhr,
Hörsaal
Es sprechen:
Karin Straßburg,
Deutsche Stiftung Organtransplantation
ein Gast, der mit einem transplantierten Organ lebt
Sandra Demmler
Gesundheits- und Krankenpflegerin,
transplantationsbeauftragte Schwester

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

11801501_001119
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Altenburg. In beiden Schulteilen
der Musikschule des Altenburger
Landes starten im März und April
neue Kurse. Das Instrumentenka-
russell beginnt wieder und bietet
den Jüngsten ab einem Alter von 4
Jahren sowohl in Altenburg als
auch in Schmölln interessante Ein-
blicke in die Welt der Klangvielfalt
und der Instrumente. Im Schulteil
Altenburg sind zudem Neuanmel-
dungen möglich für die Fächer Vio-
line und Gesang sowie für eine
Ausbildung an verschiedenen
Holzblasinstrumenten und Blech-
blasinstrumenten. Im Schulteil

Schmölln findet immer mittwochs
ein Ballett-Kurs statt, der gern neue
Schülerinnen und Schüler auf-
nimmt. Auch der Chor für Erwach-
sene und Senioren, der immer don-
nerstags um 18.15 Uhr inAltenburg
probt, nimmt wieder Interessenten
auf. Rückfragen gern telefonisch:
03447/315055 oder per Mail :
musikschule@altenburger-land.de
oder info@musikschule-schmölln.de.

JF

Start für neueMusikschulkurse

Altenburg/Gera. In der Spielzeit
2017/18 brachte Theater & Phil-
harmonie Thüringen unter be-
geistertem Zuspruch von Publi-
kum und Fachpresse die Oper
„Œdipe“ des rumänischen Kom-
ponisten George Enescu auf die
große Bühne im Theater Gera.
Hier folgen nun zwei weitereAuf-
führungen am 10. Februar und
letztmalig am 17. Februar jeweils
um 14.30 Uhr. Zur Premiere im
Großen Haus des Altenburger
Landestheaters kommt die Insze-
nierung dann am Sonntag, 24.
Februar 2019 um 18 Uhr. Dort
folgen weitere Vorstellungen am
1. März um 19.30 Uhr sowie am
28. März um 14.30 Uhr.
Atmosphärisch dicht und farben-
prächtig erzählt Enescu einen un-
sterblichen Menschenmythos: die
Geschichte des Ödipus von der Ge-
burt bis zum Tod. Das 1936 in Paris
uraufgeführte Meisterwerk geriet in
den Schatten des 2. Weltkriegs und
wurde seither nur sehr selten aufge-
führt. Die neue Thüringer Inszenie-
rung schufen Kay Kuntze als Re-
gisseur, Duncan Hayler als Ausstat-
ter für Bühne und Kostüme sowie
Laurent Wagner als Musikalischer
Leiter. Für die anspruchsvolle Ti-
telpartie wurde der Franzose Sébas-
tien Soulès engagiert.
Am Donnerstag, den 21. Februar

2019 um 18.30 Uhr lädt Chefdra-
maturg Felix Eckerle zu einer Soi-
ree in das Lindenau-Museum Al-
tenburg ein. Mit Beteiligten gibt er
Einblick in die Opernproduktion.
Der Eintritt ist frei.
Das Lindenau-Museum Altenburg
eröffnet mit einer Vernissage am
Donnerstag, 7. Februar 2019 um
18.30 Uhr die Kabinettausstellung
„Die rätselhafte Sphinx“. Sie be-
leuchtet Darstellungen und Deutun-
gen des Sphinx-Mythos von der
Antike bis zur Gegenwart.
Zur Wiederaufnahme im Theater
Gera am 10. Februar wird Thea-
ter & Philharmonie Thüringen der
Preis der Deutschen Theaterverlage
2018 verliehen.
Anlässlich der Altenburger Premie-
re von „Œdipe“ am 24. Februar
2019 und vor dem Hintergrund der
EU-Ratspräsidentschaft Rumä-
niens seit Januar 2019 wird der Ru-
mänische Botschafter Emil Hure-
zeanu Persönlichkeiten aus dem
kulturpolitischen Umfeld nach Al-
tenburg einladen.
Karten zur Oper: an der Theater-
kasse, Telefon 0365-8279105 oder
03447-585160, online buchen unter
www.tpthueringen.de.

Toni Rack,
Medienreferent

Theater&Philharmonie Thüringen

Theater & Philharmonie Thüringen

Monumentaloper „Œdipe“ in
Gera undAltenburg

Szenenbild aus der Oper „Œdipe“ in der Inszenierung von Theater &
Philharmonie Thüringen. Foto: Ronny Ristok

Altenburg. Gleichlaufend zur Auf-
führung der Oper „Œdipe“ des ru-
mänischen Komponisten George
Enescu am Landestheater Altenburg
(Premiere am 24.02.2019) zeigt das
Landratsamt Altenburger Land im
Lichthof eine Fotoausstellung des
George Enescu National Museum
Bukarest. Die Ausstellung, beste-
hend aus 20 bedruckten Transparen-
ten, beleuchtet die Entstehungsge-
schichte der Oper „Œdipe“ von der
ersten Skizze bis zur fertigen ge-
druckten Partitur. Gleichzeitig wi-
derspiegelt die Ausstellung die Re-
zeption der Oper von der ersten In-
szenierung vor 83 Jahren bis zu den
verschiedenen rumänischen und in-

ternationalen Interpretationen, die
bisher stattgefunden haben. Die An-
regung zu dieser Ausstellung gab
der Botschafter Rumäniens in
Deutschland im Rahmen der Zu-
sammenarbeit mit der Theater &
Philharmonie Thüringen bei der Er-
arbeitung der Oper.
Die Ausstellung kann vom 7. Feb-
ruar bis zum 28. März 2019 zu
den Öffnungszeiten des Landrats-
amtes besichtigt werden: dienstags
von 8 bis 12 Uhr und 13:30 bis
18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis
12 Uhr und 13:30 bis 16 Uhr. Au-
ßerhalb der Öffnungszeiten ist der
Zugang zur Ausstellung nach
Rücksprache im Empfang, Linde-

naustraße 9, möglich.
Am 12.2.2019 um 17 Uhr wird
durch Theater & Philharmonie Thü-
ringen eine Führung durch die Aus-
stellung angeboten.
Am 24.2.2019 um 16 Uhr wird der
rumänische Botschafter in Deutsch-
land Emil Hurezeanu die Ausstel-
lung im Lichthof des Landratsamtes
besuchen und sich im Beisein von
Landrat Uwe Melzer und Alten-
burgs Oberbürgermeister André
Neumann in die Gästebücher des
Landratsamtes und der Stadt Alten-
burg eintragen.

Angela Kiesewetter-Lorenz,
Fachdienst Wirtschaft und Kultur

Fotoausstellung des George Enescu
NationalMuseumBukarest imLichthof
des LandratsamtesAltenburg zu sehen

Das Jahr 2019 steht auf Burg
Posterstein ganz im Zeichen alter
und neuer Entdeckungen – und
Museumsgäste sind herzlich ein-
geladen, sich selbst auf Erkun-
dungstouren zu begeben. Es wird
vier Sonderausstellungen geben,
thematisch wechselnde Ferien-
programme in allen Schulferien
in Thüringen und Sachsen sowie
verschiedene Veranstaltungen.

12. Februar bis 3. März
Winterferien: „Arme Ritter“
„Armer Ritter“ nennt man schon
seit dem Mittelalter ein schnelles
Gericht aus in Eiermilch gebrate-
nen Brotscheiben . Beim Essen gab
es Unterschiede zwischen Bauern,
Rittern, Stadtbewohnern, armen
oder reichen Leuten. Was bei Rit-
tern auf den Tisch kam, ist im Win-
terferienprogramm zu erfahren.
Kurze Schatzsucher-Prüfungen für
Familien mit Kindern zu diesem
Thema finden am 13., 20. und 27.
Februar um 10.30 Uhr und 14.30
Uhr statt. Sie dauern etwa 20 Minu-
ten. Eine Voranmeldung ist dafür
nicht nötig. An den Ferientagen oh-
ne Führungen gibt es ein Rätsel
zum Selberlösen.

24. Februar bis 12. Mai
Versteckte Orte – Instagramer
auf #Schlössersafari in Mit-
teldeutschland
Sieben Instagramer aus Sachsen
und Sachsen-Anhalt erzählen von
24. Februar bis 12. Mai in der Son-
derausstellung „Versteckte Orte –
Instagramer auf #Schlössersafari in
Mitteldeutschland“ im Museum
Burg Posterstein, wie sie ihre Regi-
on mit der Kamera entdecken.
Ganz nebenbei führen sie den Be-
sucher zu mehr oder weniger be-
kannten Schlössern und versteckten
Orten. Für die meisten von ihnen
zählt nicht der spontane Klick. Ihre
Ausflüge sind akribisch geplant.
Ihre Bilder bearbeiten sie sorgfäl-
tig, bevor sie sie im sozialen Netz-
werk Instagram mit ihrem Publi-
kum teilen.

24. Februar, 15 Uhr
Podiumsgespräch zur Ausstel-
lung „Versteckte Orte“
In einem kurzweiligen Gespräch
geht es um das Reisen an bekannte
und unbekannte Orte in der Region
und um die Suche nach dem per-
fekten Foto für die eigene Insta-
gram-Community.

9. März, 13-18 Uhr
Fotokurs fürs Smartphone
In ihrem Handy- und Smartphone-
Fotokurs in Burg und Kirche Po-
sterstein zeigt die Erfurter Fotogra-

fin Melanie Kahl, wie man aus sei-
ner Handykamera noch mehr her-
ausholen kann und wie man die
Bilder, direkt am Smartphone, be-
arbeiten und optimieren kann. Eine
Burg- und eine Kirchenführung
gehören ebenfalls zum Programm.
Tickets gibt es direkt zu kaufen un-
terwww.fototour-thueringen.de.

19. Mai bis 18. August
„Zum Wesen des Staubes –
Staubexpeditionen auf Burg
Posterstein“
Die zweite Sonderausstellung öff-
net mit umfangreichem Programm
am Internationalen Museumstag,
am 19. Mai, 15 Uhr: Der Kölner
Historiker Wolfgang Stöcker grün-
dete 2004 das „Deutsche Staubar-
chiv“. Mit akribischer Detailliebe
sammelt er an besonderen Orten
Stäube. Auf Burg Posterstein stellt
er in Wachs gegossene Posterstei-
ner Stäube und ihre wechselvolle
Geschichte aus. Er geht dabei mit
einem Augenzwinkern ganz essen-
ziellen Fragen nach: „Warum sam-
meln wir das eine und ignorieren
das andere? Was ist es wert, für
spätere Generationen bewahrt zu
werden und was gerät für immer in
Vergessenheit? Wie lange können
wir alte Dinge erhalten, bevor auch
sie irgendwann zu Staub zerfal-
len?“ Am Eröffnungstag wird es
gemeinsam mit Wolfgang Stöcker
eine Staubexpedition durch Burg
Posterstein geben.

1. September bis 17. November
„Wem Gott will eine Gunst er-
weisen, den schickt er in die weite
Welt“
Die dritte Sonderausstellung wid-
met sich einem Forscher aus dem
Altenburger Land. 2019 erinnern
das Lindenau-Museum, das Natur-
kundemuseum Mauritianum und
das Museum Burg Posterstein in ei-

ner gemeinsamen Ausstellungstri-
logie an Alexander von Humboldt,
dessen Geburtstag sich zum 300.
Mal jährt. Das Museum Burg
Posterstein stellt in seiner Ausstel-
lung den Südamerikareisenden Vo-
gelkundler, Zeichner und Maler
Anton Göring (1836 - 1905) aus
Thonhausen bei Schmölln vor.
Ausgebildet an der Kunstschule
Bernhard August von Lindenaus,
reiste Göring später für botanische
und geografische Studien nach
Südamerika. Er wurde Mitglied der
Zoological Society of London und
trug mit Illustrationen zu „Brehms
Tierleben“ bei.

1. Dezember bis 5. Januar
„Weihnachtskrippen aus fernen
Ländern“
Die traditionelle Weihnachtskrip-
penausstellung wird besonders
Krippen aus Südamerika und ande-
ren fernen Gegenden in den Mittel-
punkt stellen.

Marlene Hofmann,
Öffentlichkeitsarbeit

Museum Burg Posterstein

Museum Burg Posterstein

„ArmerRitter“ und #Schlössersafari

Museum Burg Posterstein:

Burgberg 1, 04626 Posterstein
Telefon: 034496 22595
E-Mail: museum@

burg-posterstein.de
www.burg-posterstein.de

Öffnungszeiten
März bis Oktober: Dienstag -
Samstag: 10 - 17 Uhr
Sonntag/Feiertag: 10 - 18 Uhr

November bis Februar: um eine
Stunde verkürzt

Himmelfahrt, Heiligabend, Silve-
ster und Neujahrstag: geschlossen

Foto:MuseumBurgPosterstein

An der Trompete Luke Mißbach.
Foto:Musikschule AltenburgerLand

Am Flügel Hanna Strenge und
Josefine Vogel. Foto: Robin Kraus
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Altenburg. Dank Sanierung und
Erweiterung wird das Lindenau-
Museum in wenigen Jahren seine
einzigartigen Sammlungen in neu-
em Glanz zeigen können. Nicht
nur im altbekannten Prachtbau,
sondern auch im Marstall am an-
deren Ende des Schlossparks, wo
Büros und Werkstätten, aber auch
ein attraktives Schaudepot und
Ausstellungsräume für die Grafi-
sche Sammlung entstehen werden.
Aber nicht nur das Museumsge-
bäude wird sein Gesicht verän-
dern, auch das Museumsteam wird
jünger. In den Jahren bis zur Neu-
eröffnung findet ein kompletter
Generationswechsel statt. Schon
jetzt sind viele junge Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, zum Teil
erst seit wenigen Monaten, an der
Gabelentzstraße tätig. Drei Volon-
tärinnen sind in den Bereichen
Kunstgeschichte (Laura Rosengar-
ten), Archäologie (Victoria Kubale)
und Museumspädagogik (Jacque-
line Glück) im Einsatz. Im Bereich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
ist Sophie Thorak als freie Mitar-
beiterin tätig. Sie war bis vor kur-
zem selbst noch Volontärin im
Lindenau-Museum. Und die Pro-
venienzforscherin Sarah Kinzel
spürt Bildern nach, die in den Jah-
ren nach 1933 auf ungeklärte Wei-
se in das Museum gelangt sind.
Mit Dr. Benjamin Rux hat das
Haus seit zwei Jahren einen Kus-
tos für Gemälde und die Grafische
Sammlung, der noch keine 40 Jah-
re alt ist.

LE

Viele neue Gesichter im Lindenau-MuseumAltenburg

Im Foto v.l.n.r.: Steffen Gengerke, Museumstechniker; Christian Maul, Papierrestaurator; Laura Rosengarten, wissenschaftl. Volontärin Gemälde/Grafik; Sabine
Hofmann, stellv. Direktorin; Dr. Benjamin Rux, Kustos Gemälde/Grafik; Sarah Kinzel, Provenienzforscherin; Anne Jessat, Finanzen; Ulrike Weißgerber, Leiterin
Studio Bildende Kunst; Sophie Thorak, Presse; Susanne Reim, Keramikrestauratorin; Dr. Roland Krischke, Direktor; Angelika Forster, Museumspädagogin; Andrea
Ott, Sekretärin; JacquelineGlück, Volontärin für Vermittlung; nicht im Bild: Victoria Kubale,Wissenschaftliche VolontärinArchäologie

FERIENKURSE
2-Tage-Kurs: „GeheimeOrte“ –Ma-
lerei auf großenFormaten
In diesem Kurs werden geheime Orte
im Lindenau-Museum aufgespürt und
malerisch festgehalten. Es gibt Tipps
zum Bildaufbau, zum Umgang mit
Gouache- und Acrylfarben und zum
Farbauftrag. Kursleitung: Markus Blä-
ser (Maler/Grafiker, Leipzig)
11.+12. Februar, jeweils 10 bis 14Uhr
6–10Teilnehmer, 8–14 Jahre

2-Tage-Kurs: Traumhäuser – Holz-
werkstatt
Die Kursteilnehmer beschäftigen sich
zuesrst mit der kleinen Stadt aus Holz,
die der Bauhaus-Künstler Lyonel Fei-
ninger vor 100 Jahren für seine Söhne
geschaffen hat. Mit Hölzern, Schnitz-
messern und Farben kann dann jeder
sein eigenes Traumhaus gestalten.
Kursleitung: Susann Schade (Holzbild-
hauerin,Gosel)
13.+14. Februar, jeweils 10 bis 14Uhr

6–8Teilnehmer, 8–14 Jahre.
Die Ferienkurse werden vom Freistaat
Thüringen und der EWA gefördert und
vom Förderverein „Studio Bildende
Kunst im Lindenau-Museum Alten-
burg“ e.V. unterstützt.

WÖCHENTLICHEKURSE
Buchwerkstatt
Dieser Kurs richtet sich an alle Mäd-
chen und Jungen, die gerne lesen, zeich-
nen, malen und drucken wollen. Unter
Anleitung von Ulrike Weißgerber stel-
len die Kursteilnehmer während des
Halbjahres ein persönliches „Muster-
buch“ zusammen. Als Anregung wer-
den die Deckenbemalungen im Muse-
um gemeinsam studiert und in Teilen
nachgezeichnet. Weitere Ornamente
werden den historischen Büchern in der
Kunstbibliothek des Hauses entnom-
men und durch eigene Entwürfe er-
gänzt. Gedruckt oder als Schablonen-
graffiti vervielfältigt werden schließlich
alle Muster als Seiten zu einem Buch

gebunden. Dienstags, 16.30 Uhr und
18Uhr, 8 bis 13 Jahre

Malerei,Grafik,Druckgrafik
Kunstinteressierten mit mehr oder we-
niger eigenen künstlerischen Erfahrun-
gen bietet der Altenburger Künstler
Prof. Peter Schnürpel eineAnleitung zu
den Darstellungsmöglichkeiten und
künstlerisch-technischen Mitteln von
Naturstudien (Porträt, Figur, Stilleben,
und Landschaft). Donnerstags, 18.30
bis 20Uhr, 17 bis 27 Jahre

Zeichnen, Malen und experimentel-
lesArbeiten
Inspiriert durch eine Novelle des schot-
tischen Schriftstellers Robert Louis Ste-
venson werden die Kursteilnehmer un-
ter dem Motto „Selbst als Dr. Jekyll &
Mr. Hyde“ angeleitet, Selbstporträts zu
zeichnen und mit der Tiefdrucktechnik
der Ätzradierung umzusetzen. Ein wei-
teres Kursthema beschäftigt sich mit
dem Museumsgebäude. „Verborgene“

Winkel sollen zeichnerisch und male-
risch erkundet und neu geplant werden.
Nach alten Plänen und unter „Zugabe“
von Architektur-Ideen und -Utopien
entwerfen dieTeilnehmerModelle ihres
idealen Lindenau-Museums. Kursleiter
ist der Leipziger Künstler Markus Blä-
ser.Freitags, 15Uhr für 12- bis 14-Jäh-
rige, 16.30Uhr für 15- bis 18-Jährige

14-TÄGIGEKURSE
Malerei undGrafik
Nach gemeinsamer Themenfindung er-
proben die Teilnehmer mit Kursleiter
Gerd Rödel verschiedene Zeichen- und
Maltechniken mit Aquarell-, Gouache-
oder Acrylfarben. Das grundlegende
Naturstudium bestimmt dabei ebenso
dasKursprogrammwieKombinationen
verschiedener Verfahren, Druckgrafik,
Collagen und Experimente. Montags,
19 bis 21.15Uhr, ab 16 Jahre

GrafikundDruckgrafik
Wer sein grafisches und malerisches

Repertoire erweitern möchte, lernt bei
Kursleiterin Therese Heller nicht nur
verschiedene druckgrafische Techniken
kennen.DerKurswidmet sich auch den
Fragen „Wie finde ich dasMotiv für ein
Bild?“ und „Was passt zumeiner Idee?“
und lädt zum mutigen und neugierigen
Ausprobieren unter erfahrener Beglei-
tung ein. Dienstags, 19 bis 21.15 Uhr,
ab 16 Jahre
Das vollständige Kursprogramm und
aktuelle Studioveranstaltungen sind auf
der Internetseite des Lindenau-Muse-
ums veröffentlicht:
studio.lindenau-museum.de.

Lindenau-Museum-Altenburg

Ferien- und Semester-Kurse im Studio Bildende Kunst ab Februar 2019

Informationen&Kursanmeldung
Studio Bildende Kunst
Telefon: 03447 89 55-47 / -45
studio@lindenau-museum.de

Lindenau-MuseumAltenburg
Gabelentzstr. 5, 04600Altenburg
www.lindenau-museum.de

In der Lindenaustraße 9 in Alten-
burg befindet sich nicht nur der
Hauptsitz der Verwaltung des
LandkreisesAltenburger Land. Das
zu herzoglichen Zeiten 1892 bis
1895 erbaute Verwaltungsgebäude
hält oberirdisch Arbeitsräume und
Sitzungssäle bereit. Im Kellerge-
schoss beherbergt es damals wie
heute neben Maschinenräumen das
Archiv. Seit 1999 wacht darüber
Kerstin Scheiding als Kreisarchiva-
rinmit drei Kollegen.
Über 2.000 laufende Regalmeter Ak-
ten, Urkunden, Chroniken, Amtsbü-
cher und Amtsblätter, lokale Zeitun-
gen, Karten und Pläne sowie Nachläs-
se werden aktuell im Kreisarchiv ver-
wahrt. Jedes Jahr kommen zwischen
100 bis 300MeterMaterial hinzu.
Die „Anordnung zur Errichtung von
Stadt- und Kreisarchiven“ vom 26.

Februar 1951 begründete die Samm-
lung. Der bis dahin erwachsene Be-
stand ging in das heutige Landesar-
chiv Thüringen - Staatsarchiv Alten-
burg mit Sitz im Schloss über. Als
1993 die Gebietsreform die Zusam-
menlegung der beiden Kreise Alten-
burg und Schmölln festlegte, über-
nahm das Altenburger Kreisarchiv
auch die Bestände der Schmöllner
Kreisverwaltung. Daneben wird auch
Archivgut von Gemeinden des Alten-
burger Landes aufgenommen, die kein
eigenes Archiv betreiben können, so-
wie der Städte Gößnitz und Schmölln.
Weiterhin umfasst die Sammlung Ar-
chivgut von Parteien undMassenorga-
nisationen, von Vereinen und Gesell-
schaften, Wirtschaftsunternehmen,
Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften und von Schulen. Im-
mer wieder wächst der Bestand um

private Nachlässe und Schenkungen.
Bis ins 15. Jahrhundert zurück reichen
die ältesten Sammlungsstücke, die
hinter zahlreichen Kellertüren, bei 18
bis 20 Grad und 50 bis 55 Prozent
Luftfeuchtigkeit sicher aufbewahrt
werden.
Nicht nur für Historiker und Heimat-
forscher ist das Kreisarchiv eine ergie-
bige Quelle. Viele Nutzeranfragen ha-
ben privaten Hintergrund. Erbermittler
recherchieren in Todesanzeigen der
Zeitungen nach Spuren zuVerwandten
vonVerstorbenen. SogarAnfragen aus
den USA oder Australien gelangen
nach Altenburg, wenn Kinder von
Auswanderern versuchen, ihre Famili-
engeschichte nachzuzeichnen. Gefragt
sind auch Kopien von Zeitungs-Titel-
seiten als Geschenk zu Geburtstagsju-
biläen. Auch manchem Facharbeiter-
zeugnis und Ausbildungsnachweis

wurde hier nachgespürt, wenn es da-
heim für den Rentenantrag fehlte. Die
Einsicht in die Bestände ist nach An-
trag undTerminvereinbarung für jeden
gegen Gebühr möglich. In begründe-
ten Fällen ist die Recherche kostenfrei.

LE

Im Keller ruht sicher das Gedächtnis des Landkreises

Die Leiterin des Kreisarchivs, Kerstin
Scheiding, hält eine der historischen
Raritäten in Händen: Ein Rechnungs-
buch der Stadt Schmölln „Gemeinsa-
mes Kaiserrecht“ von 1629.

Kontakt
Landratsamt Altenburger Land,
Kreisarchiv
Dienstgebäude Lindenaustr. 9,
04600Altenburg
Postanschrift: Postfach 1165,
04581Altenburg
Telefon: 03447 586150
E-Mail: kreisarchiv@

altenburgerland.de

www.archive-in-thueringen.de
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Altenburg. Im feierlichen Rah-
men trafen sich vor wenigen Ta-
gen Führungskräfte und Pädago-
gen aus 37 kommunalen Kinder-
tagesstätten, Trägervertreter aus
den Kommunen, Mitarbeiter der
Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung (DKJS) sowie die zustän-
dige Fachkraft für Kita-Aufsicht
des Thüringer Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport mit
Landrat Uwe Melzer und der Ki-
ta-Fachberatung des Landrats-
amtes Altenburger Land. Anlass
dieser Zusammenkunft war die
Übergabe zweier Ordner „Aus
der Praxis für die Praxis“ an alle
kommunalen Kindertagesstätten
und deren Träger.
Die Qualitätssicherung in kommu-
nalen Kindertagesstätten ist ein
zentrales Anliegen der Kita-Fach-
beratung des Landratsamtes Alten-
burger Land. Bereits im Jahr 2015
erfolgte die Übergabe von zwei
Ordnern „Aus der Praxis für die
Praxis“ durch den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe. Vielerorts
sind diese bereits zum festen Be-
standteil der Kita-Praxis geworden
und dienen als Orientierungshilfe
im Rahmen der Qualitätssicherung.
Nun konnten zwei weitere Ordner
als Erweiterung dieser Orientie-
rungshilfe ausgegeben werden.
„Das Altenburger Land ist derzeit
der einzige Landkreis in Thüringen,
der solche Qualitätsordner zur Un-
terstützung der Kita-Arbeit zu bie-
ten hat“, freut sich Landrat Uwe
Melzer. Insbesondere die Themen
Personalentwicklung und Quali-
tätssicherung, die in den Ordnern
enthalten sind, treffen den Nerv der
Zeit und spielen im Arbeitsalltag
von Kitas eine immer bedeutendere
Rolle. Steigende Qualitätsansprü-
che in der frühkindlichen Bildung,
Betreuung und Erziehung, die Plu-
ralität von Familienkonzepten mit
unterschiedlichen Erziehungs- und
Wertevorstellungen und ein zuneh-
mender Fachkräftemangel stellen
die Träger und Kita-Teams stets vor
neue Herausforderungen.
Von Januar 2017 bis Dezember
2018 entwickelten dazu elf erfahre-
ne Kita-Leitungen unter der Feder-
führung der Kita-Fachberaterinnen
des Landratsamtes Jane Kasel und
Manja Hesselbarth Empfehlungen
und praktische Arbeitsmaterialien,
die nun allen Fachkräften in den
kommunalen Einrichtungen noch
mehr Handlungssicherheit geben.
Unterstützung erhielt der Qualitäts-
zirkel durch die Prozessbegleiterin

der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung Jördis Matjeka im Rahmen
des Bundesprogramms „Qualität
vor Ort“.
„Die Kita-Fachberatung habe ich
als Motor bei der Entstehung dieser
beiden Ordner, aber auch als wert-
volles Bindeglied zwischen den
Teilnehmern des Qualitätszirkels
und mir als Prozessbegleiterin bzw.
der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung erlebt“, lobte Jördis Matje-
ka die Zusammenarbeit im Netz-
werk.
Parallel zum Qualitätszirkel trafen
sich pädagogische Fachkräfte, Trä-
gervertreter und die Kita-Fachbera-
terinnen regelmäßig im Rahmen ei-
nes Arbeitskreises „Gesundheit“
mit der Referentin für Gesundheits-
management der Unfallkasse Thü-
ringen Lena Petruschkat. Ziel des
Arbeitskreises war es, die täglichen
Belastungen im Arbeitsalltag päda-
gogischer Fachkräfte in den Blick
zu nehmen und gute Beispiele aus
der Praxis aber auch notwendige
Maßnahmen zusammenzutragen,
die der Gesundheitsfürsorge und
Gesundheitsvorsorge dienen. Auch
diese Inhalte wurden in die Ordner
integriert.
Petra Schönfelder, Fachkraft für
Kita-Aufsicht des Thüringer Minis-
teriums für Bildung, Jugend und
Sport, bezeichnet die entstandenen
Ordner als eine hervorragende Ori-
entierungshilfe für die Kita-Praxis
mit Vorzeigecharakter.

Marion Fischer,
Fachdienst Jugendarbeit/
Kindertagesbetreuung

Landratsamt übergibt Materialordner
zumThema Qualitätssicherung an
kommunale Kindertagesstätten

Landrat Uwe Melzer mit den Teilnehmern des Qualitätszirkels und des Arbeitskreises „Gesundheit“, den Kita-
Fachberaterinnen des Landratsamtes sowie Vertreterinnen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und
Sport und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Bettina Tuch (l.), Heike Thomas (r.), Kita „Kastanien-
hof“ Schmölln: „Wir gaben im Netzwerk gern unsere
Praxiserfahrungen aus unserem Kita-Team weiter. Als
bereichernd empfanden wir den Austausch mit ande-
ren Erzieher- und Leitungskollegen zu verschiedenen
Themen der Kita-Praxis, der unter der professionellen
Anleitung der Kita-Fachberaterinnen stattfand.“

Nicole Schell (l.), Manuela Bacher (r.), Kita
„Ponitzer Landmäuse“ Ponitz: „Die Notwen-
digkeit einer Orientierungshilfe für die Arbeit
und auch der Wunsch nach fachlichem Aus-
tausch haben uns dazu bewegt, am Qualitäts-
zirkel und am Arbeitskreis Gesundheit teilzu-
nehmen. Aus den bereits 2015 erarbeiteten
Qualitätsmanagement-Ordnern haben sich bei
uns wichtige Formulare und Dienstanweisun-
gen in der Praxis etabliert.“

Sindy Jantsch (l), Kita „Zwergenstübchen“ Rositz:
„Als Stellvertretende Kita-Leiterin bin ich daran inte-
ressiert, krankheitsbedingte Ausfälle von den Erziehe-
rinnen so gering wie möglich zu halten. Die Gesund-
heitsvorsorge und -fürsorge sehe ich dabei als eine der
wichtigsten Aufgabe aller Beteiligten im Arbeitspro-
zess.“
Antje Röhnert (r), Kita „Haus der kleinen Füße“
Nobitz: „Durch die aktive Mitgestaltung der Inhalte
der Ordner fällt es mir leicht, diese im Arbeitsalltag ef-
fektiv zu nutzen. Die ersten beiden Ordner sind in stän-
diger Nutzung und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr
wegzudenken. Ziel ist es nun, den Inhalt der neuen
Ordner an das Team weiterzureichen, um perspekti-
visch unsere Arbeit zu erleichtern und Abläufe sinnvoll
weiterzuentwickeln.“

Vier dicke Ordner umfasst das Material „Aus der Praxis für die Praxis“,
das Kindertagesstätten Hilfestellungen bei der Qualitätssicherung gibt.

Ist eine gute Qualität gesichert, können sich Mädchen und Jungen in einer Kita bestens
entwickeln.
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Meuselwitz. Am Samstag, den
2. März 2019, lädt die Staatliche Re-
gelschule & Medienschule „Ge-
schwister Scholl“ zu einem Tag der
offenen Tür ein. Von 9 Uhr bis 12 Uhr
geben Schüler und Lehrer Einblick in
Ausstattung und Abläufe des Schul-
alltags. Durch die Nutzung interakti-
ver Tafeln für den Unterricht zählt die
Schule zu den modernsten Bildungs-
einrichtungen in Thüringen. Ab Klas-

senstufe 7 erfolgt die Nutzung schü-
lereigener Tablets oder Notebooks in
fast allen Fachbereichen. Die Lehr-
kräfte sind gern bereit, mit den Besu-
chern ins Gespräch zu kommen und
Fragen zu beantworten.
Schüler der jetzigen Klassenstufen 4
können denTermin nutzen, um sich für
das Schuljahr 2019/20 anzumelden.

Jürgen Stark,
Schulleiter

TagderoffenenTür inder
MedienschuleMeuselwitz

Altenburg/Nobitz. Beim Verkehrs-
landeplatz Leipzig-Altenburg-Air-
port handelt es sich um einen Flug-
platz mit einer sogenannten Radio
Mandatory Zone. Auf dem Flug-
platz findet kommerzieller Flugver-
kehr statt. Der Flugverkehr wird
vom Tower durch Beauftragte für
Luftsicherheit überwacht. Im ver-
gangenen Jahr wurden ca. 10.000
Flugbewegungen registriert. Der
Flugplatz wird dabei in immer stär-
kerem Maße von Geschäftsfliegern
genutzt.
Als Verkehrslandeplatz unterliegt
der Flugplatz einer Betriebspflicht.
Diese beinhaltet, dass der Flugplatz
innerhalb der genehmigten Betriebs-
zeiten das ganze Jahr für Flugzeuge
bis 80 t anfliegbar und erreichbar
sein muss. Hierzu besitzt der Flug-
platz Einrichtungen, welche sicher-
stellen, dass ein Anflug auch nur

mittels Instrumenten bei insbesonde-
re schwierigen Wetterlagen stattfin-
den kann. Um einen solchen gefahr-
losen Anflug gewährleisten zu kön-
nen und zusätzliche Gefahren durch
Hindernisse in den Anflugrichtun-
gen auszuschließen, wurde wie bei
allen anderen Flughäfen ein Bau-
schutzbereich durch die Thüringer
Landesluftfahrtbehörde festgesetzt.
Dieser Bauschutzbereich bedeutet
u. a., dass innerhalb seines Geltungs-
bereiches die Errichtung von Gebäu-
den, Anpflanzung von Bäumen,
wenn diese in der Höhe ein Hinder-
nis darstellen können, einer Geneh-
migung durch die Landesluftfahrtbe-
hörde bedürfen. Die Landesluftfahrt-
behörde überwacht insoweit auch re-
gelmäßig die Einhaltung der
geltenden Höhenbeschränkungen im
Bauschutzbereich. Jeder Eigentümer
in der Nähe eines Flugplatzes ist in-

sofern verpflichtet, sich darüber zu
informieren, welche Höhenbe-
schränkungen für sein Grundstück

gelten und hat diese durch geeignete
Maßnahmen, wie z. B. regelmäßigen
Rückschnitt seiner Bäume, sicherzu-

stellen. Stellt die Landesluftfahrtbe-
hörde Verstöße gegen die Hindernis-
freiheit fest, setzt sie ein Verwal-
tungsverfahren in Gang mit folgen-
der Anhörung des Eigentümers. Im
Falle einer Verweigerung der Hin-
dernisbeseitigung durch den Eigen-
tümer, kann die Landesluftfahrtbe-
hörde mit und auch ohne das Beste-
hen eines Bauschutzbereiches (§ 29
LuftVG) sofortige Zwangsmaßnah-
men ergreifen, um die Sicherheit der
Luftfahrt zu gewährleisten.
Erleiden Eigentümer durch Maßnah-
men zur Hindernisbeseitigung Nach-
teile, können sie unter den Voraus-
setzungen des § 19 LuftVG bei der
Landesluftfahrtbehörde nachgängig
Entschädigungsansprüche geltend
machen.

Dr. Frank Hartmann,
Geschäftsführer Flugplatz
Altenburg-Nobitz GmbH

Hindernisbeseitigung zurAnflugsicherung amLeipzig-Altenburg-Airport

Luftbild vom Leipzig-Altenburg-Airport in Nobitz

Altenburg. Von Anfang Juli bis
Ende Dezember 2018 war das
Hauptgebäude des Landratsamtes
in der Lindenaustraße 9 in Alten-
burg komplett eingerüstet. Grund:
Umfangreiche Sanierungsarbeiten
am Dach. Ein Teil des Daches wur-
de neu eingedeckt, Dachrinnen und
Dachleitern wurden erneuert, ein
Wartungsweg auf dem Dach neu
montiert. Erneuert wurde zudem

die komplette Blitzschutzanlage.
Auf der oberen Geschossdecke
wurden 900 Quadratmeter Wärme-
dämmung als energetische Sanie-
rung eingebaut. An den Sanie-
rungsarbeiten beteiligt waren Fir-
men aus Sachsen und Thüringen,
auch aus dem Altenburger Land.
Insgesamt investierte die Kreisver-
waltung rund 630.000 Euro in die
Dachsanierung. JF

DachdesHauptgebäudesLand-
ratsamtumfangreich saniert

Die nächsten Ausgaben des Amtsblattes

„DasAltenburger Land“
erscheinen amSamstag, 2.März 2019,
am Samstag, 16.März 2019 und
amSamstag 13.April 2019.

Redaktionsschluss für die Ausgabe am 2. März
ist der 19. Februar 2019.

Altenburg. Der Online-Veran-
staltungskalender des Landkrei-
ses gehört schon lange zu den am
meisten aufgerufenen Seiten der
kreiseigenen Homepage www.
altenburgerland.de. Auch die
Stadt Altenburg hat Ankündigun-
gen aus dem gesamten Altenburger
Land gesammelt und auf ihrer eige-
nen Internetseite präsentiert. Seit
kurzem besteht zwischen Kreis-
und Stadtverwaltung eine gemein-
same technische Schnittstelle, über
die alle Veranstaltungsangebote
synchronisiert werden. Den Nut-
zern ist damit eine höhere Daten-
dichte und Qualität an Einträgen
geboten. Für Veranstalter erleich-
tert sich der Aufwand, da sie ihre
Daten nun nur noch einmal einpfle-

gen müssen und auf beiden Platt-
formen zu finden sind.
Um die Attraktivität des Kalenders
zu wahren und auszubauen, wer-
den alle Veranstalter gebeten, ihre
Einträge vorausschauend zu pla-
nen und auf Aktualität zu achten.
Da der Veranstaltungskalender
auch als Datenquelle für überre-
gionale Anbieter wie das monat-
lich erscheinende T.akt-Magazin
oder die OVZ dient, wird für Mel-
dungen ein Vorlauf von ca. zwei
Monaten empfohlen. Jeder Veran-
stalter kann beim Landratsamt Re-
dakteursrechte beantragen, um sei-
ne Daten in den online-Kalender
einzupflegen. Neben Datum, Zeit,
Ort und Titel der jeweiligen Veran-
staltungen gehört idealerweise

auch eine Kurzbeschreibung zu
den vollständigen Angaben. Zu je-
dem Terminhinweis kann ein Foto
ergänzt und ein Link zu bestehen-
den Buchungs- und Informations-
seiten eingerichtet werden. Das
Spektrum wählbarer Veranstal-
tungskategorien ist breit und reicht
von Ausstellungen, Theater, Kon-
zert über Film, Vorträgen und
Sport bis hin zu Festen und Märk-
ten.
Fragen zur Bedienung können an
den Fachdienst Wirtschaft und Kul-
tur im Landratsamt Altenburger
Land über die E-Mail-Adresse
kultur@altenburgerland.de ge-
richtet werden.

Angela Kiesewetter-Lorenz,
Fachdienst Wirtschaft und Kultur

Veranstaltungen im Landkreis auf einen Blick

Altenburg. Jedes Objekt in einem
Museumhat seine eigeneGeschich-
te. In manchen Fällen ist dessen
Herkunft bekannt, mitunter weist
sie jedoch auch Lücken auf, die zu
klären heute ein wichtiger Teil der
Museumsarbeit ist. Das Nachver-
folgen derObjektgeschichte ist eine
zentrale Aufgabe der Provenienz-
forschung, die seit März vergange-
nen Jahres von derKunsthistorike-
rin Sarah Kinzel am Lindenau-
Museum Altenburg betrieben
wird.
Sarah Kinzel leitete nun auch das ers-
te Vermittlungsprojekt zur Prove-
nienzforschung mit einer 10. Klasse
des Altenburger Friedrichgymnasi-
ums im Museum an. Ziel war es da-
bei, in mehreren Stationen gemein-
sam zu erkunden, wie Provenienzfor-
scherinnen und -for-
scher versuchen, der
Herkunft der Objek-
te und ihren frühe-
ren Besitzern auf die
Spur zu kommen.
Wie gehen sie vor,
welche Hilfsmittel
benutzen sie und zu
welchen Ergebnis-
sen kommen sie da-
bei? Diese Fragen
beschäftigten die
Schülerinnen und
Schüler.
Zunächst erfuhren
sie in einer Einfüh-
rung, dass während
der Zeit des NS-Re-
gimes zahlreiche jü-
dische Personen und
andere Verfolgte ih-
re mitunter kostba-
ren Habseligkeiten

aufgeben mussten – als „NS verfol-
gungsbedingt entzogen“ werden die-
se Gegenstände in der Fachsprache
bezeichnet. Kunstwerke wurden da-
mals vielfach versteigert oder wech-
selten auf andere Weise unrechtmä-
ßig den Besitzer. Daher sucht die Pro-
venienzforschung auch nach den Er-
ben dieser Enteigneten, um ihnen die
Werke zurückzugeben oder gemein-
sam mit ihnen eine andere Lösung zu
finden. Oft können die Werke letzt-
lich imMuseum verbleiben.
Anhand von konkreten Fallbeispie-
len aus der Sammlung des Lindenau-
Museums wurden mit der Schulklas-
se verschiedeneArbeitstechniken der
Provenienzforschung angewendet:
Die Schülerinnen und Schüler nah-
men Gemälde ganz genau unter die
Lupe – denn jeder Aufkleber, jede

Beschriftung kann eine wertvolle In-
formation darstellen – sie recher-
chierten in einschlägiger Literatur, in
Archivdokumenten und in Online-
Datenbanken, über die man vermiss-
teWerke ermitteln kann.
In der Abschlussrunde zeigte sich,
dass die Schülerinnen und Schüler
die Aufgaben sehr interessant fan-
den, allerdings waren sie auch etwas
ernüchtert von der ausgebliebenen
eindeutigen Klärung der Herkunft
des Beispielgemäldes. Hierin liegt
jedoch die Erkenntnis, dass For-
schung in der Regel ein langwieriger
und zäher Prozess ist, der nur in den
seltensten Fällen zu schnellen Ergeb-
nissen führt.

Sophie Thorak,
Presse/Kommunikation

Lindenau-Museum

Wem gehör(t)en die Bilder? – Schulprojekt zur
Provenienzforschung im Lindenau-Museum

Schüler desFriedrichgymnasiums untersuchen unterAnleitung derKunsthistorikerin SarahKinzel (r)
einGemälde aufHinweise nach dessenHerkunft. Foto: Lindenau-Museum
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9. Februar

u 20 Uhr, Lucka:
Jugendkarneval des Luckaer Kar-
nevalsclub e.V., Gaststätte „Deut-
sches Haus“, Hauptstraße 1c

11. Februar

u 10 Uhr,Altenburg:
Geheime Orte, Malerei auf großen
Formaten, Markus Bläser (Leip-
zig), Studio Bildende Kunst - Feri-
enkurs, 8 bis 14 Jahre,Anmeldung
erforderlich, Mo, Di 10 bis 14 Uhr,
Lindenau-Museum, Gabelentzstra-
ße 5

13. Februar

u 10 Uhr,Altenburg:
Traumhäuser, Kleine Bauwerke aus
Holz, Susann Schade (Gosel), Stu-
dio Bildende Kunst - Ferienkurs, 8
bis 14 Jahre, Anmeldung erforder-
lich, Mi, Do 10 bis14 Uhr, Linde-
nau-Museum, Gabelentzstraße 5

14. Februar

u 18 Uhr,Altenburg:
Große Kunst und kleine Fische.
Zum Valentinstag. Kostbarkeiten
des Lindenau-Museums. Feinkost
Dünewald bereitet ein Buffet aus
den Schätzen des Meeres. Kosten
pro Person: 35 € (incl. Eintritt, Füh-
rung, Abendessen ohne Getränke,
Reservierung erforderlich unter
03447 89553), Lindenau-Museum,
Gabelentzstraße 5

16. Februar

u 19:11 Uhr, Lucka:
Karnevalsveranstaltung des Karne-
valsclub „Birke“ e.V., Gaststätte
„Zur Birke“, Ziegeleiweg 13
u 19:11 Uhr, Lucka:

Karnevalsveranstaltung des Lucka-
er Karnevalsclub e.V., Gaststätte
„Deutsches Haus“, Hauptstraße 1c
u 19:30 Uhr, Engertsdorf:
Wenn Männer schwindeln. Eine
turbulente Komödie mit kleinen
und großen Schwindeleien und ei-
nem total gestressten Ehemann.
Hinteruhlmannsdorfer Komödian-
tenhof, Karl-Marx-Straße 3a

17. Februar

u 15 Uhr, Lucka:
Kinderfasching des Karnevalsclub
„Birke“ e.V., Gaststätte „Zur Bir-
ke“, Ziegeleiweg 13
u 15 Uhr,Altenburg:
Lesung. „… von verlorenen Illusio-
nen“, Die Schauspielerin Elisa Ue-
berschär wandelt auf den Spuren
Brigitte Reimanns und bereist den
Osten Deutschlands. Lindenau-
Museum, Gabelentzstraße 5
u 15 Uhr, Engertsdorf:
Marionettenspiel „Der gestiefelte
Kater“. Hinteruhlmannsdorfer Ko-
mödiantenhof, Karl-Marx-Straße
3a

u 20 Uhr, Gößnitz:
Uli Masuth: Mein Leben als Ich.
Politisches Kabarett mit Musik, oh-
ne Gesang. Kabarett Nörgelsäcke,
Dammstraße 3

19. Februar

u 16 Uhr, Lucka:
Blutspende, DRK OV Lucka, Bi-
schofsweg 10

20. Februar

u 14:30 Uhr,Altenburg:
Akrobatik leicht gemacht, Der Ler-
chenberg-Gymi-Club lädt auch im
Schuljahr 2018/19 alle zukünftigen
Gymnasiasten wieder recht herz-
lich zu Veranstaltungen ein, Ler-
chenberggymnasium Altenburg,
W.-Borchert-Straße 2-4

21. Februar

u 18:30 Uhr,Altenburg:
Soiree zur Oper „Œdipe“ von Thea-
ter & Philharmonie Thüringen, Lin-
denau-Museum, Gabelentzstraße 5

22. Februar

u 20 Uhr, Garbisdorf:
Landfilm präsentiert „Feinde – Ho-
stiles“ (FSK 16), Western von Scott
Cooper, Quellenhof 6

23. Februar

u 19 Uhr, Lucka:
Karnevalsveranstaltung des Lucka-
er Karnevalsclub e.V., Gaststätte
„Deutsches Haus“, Hauptstraße 1c
u 19:11 Uhr, Lucka:
Karnevalsveranstaltung des Karne-
valsclub „Birke“ e.V., Gaststätte
„Zur Birke“, Ziegeleiweg 13

24. Februar

u 15 Uhr,Altenburg:
Vernissage zur Ausstellung: Das
Bauhaus – Grafische Meisterwerke
von Klee bis Kandinsky, Lindenau-
Museum, Gabelentzstraße 5
u 15 Uhr, Lucka:
Familienfasching des Luckaer Kar-
nevalsclub e.V., Gaststätte „Deut-
sches Haus“, Hauptstraße 1c

1. Februar

u 17 Uhr, Altenburg:
2. Altenburger Kindermuseums-
nacht, Lindenau-Museum, Gabe-
lentzstraße 5
u 17 Uhr, Altenburg:
After-Work-Schmeckour. Alten-
burg schmeckt! Und Sie schme-
cken sich durch die Spezialitäten
und unsere Stadt. Altenburger
Tourismus Information, Markt 17
u 20 Uhr, Altenburg:
Jazzfasching des Jazzklub Alten-
burg mit Freddy Fischer & His
Cosmic Rocktime Band und DJ-
Team Bataclan, Weindepot Priem,
Rosenweg 7

2. März

u 17 Uhr, Ponitz:
„Grenzenlos“, „Der fliegende Sa-
lon landet in Ponitz“ - Musik, Le-
sung, Gespräche, Bewirtung, Crim-
mitschauer Straße 11a
u 19 Uhr, Kosma:
Motorfasching des Faschingsver-
eins „Motor Altenburg“ e.V., Kos-
ma, Landgasthof
u 19:11 Uhr, Lucka:
Karnevalsveranstaltung des Karne-
valsclub „Birke“ e.V., Gaststätte
„Zur Birke“, Ziegeleiweg 13
u 19:11 Uhr, Lucka:
Karnevalsveranstaltung des Lucka-
er Karnevalsclub e.V., Gaststätte
„Deutsches Haus“, Hauptstraße 1c
u 20 Uhr, Gößnitz:
Wer oben liegt, muss spülen. Kaba-
rett Nörgelsäcke, Dammstraße 3

Dies ist ein Auszug aus dem Veran-
staltungskalender des Landkreises.
Das komplette Programm finden Sie
unter:www.altenburgerland.de.

DasAngebot derTheater& Philhar-
monie Thüringen GmbH finden
Sie unterwww. tpthueringen.de.

Stand: 29. Januar 2019
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Veranstaltungskalender

ErlEbEn-EntdEckEn-dabEi SEin

Nach dem großen Erfolg der ersten
Ausgabe im vergangenen Jahr
laden das Lindenau-Museum, das
Naturkundemuseum Mauritianum
und das Schloss- und Spielkarten-
museum am 1. März 2019 zur
zweiten Altenburger Kindermuse-
umsnacht ein. Kinder können mit
ihren Eltern an diesemAbend ab 17
Uhr die Museen ganz neu oder auf
eine neueWeise entdecken.
Im Lindenau-Museum Altenburg
werden mehrere Aktionen zum
Schauen, Lauschen und Mitmachen
angeboten, auch das ein oder andere
Ausstellungsstück wird sich zur Kin-
dermuseumsnacht auf ungewohnte
Art undWeise präsentieren.
Spannende Geschichten werden er-
zählt, Lösungen zu Quizfragen in den
Ausstellungsräumen gesucht und ein-
zelne Objekte kindgerecht vorgestell .
Dabei soll das Vergnügen und die
spielerische Begegnung mit dem Mu-
seum imVordergrund stehen.
Außerdem können alle kleinen und
großen Gäste über den Namen des
guten Museumsgeistes, der das Mas-
kottchen der Kindermuseumsnacht
ist, abstimmen.
Für alle Kinder und Jugendlichen ist
der Eintritt natürlich frei an diesem
Abend. Die Akteure wünschen sich
wie im vergangenen Jahr, dass die
Kinder ihre Eltern zu einem Mu-
seumsbesuch einladen. Wer älter als
18 Jahre ist, zahlt einen Euro.

Sophie Thorak,
Presse/Kommunikation

Lindenau-Museum

Auszug aus dem Programm der
Altenburger Kindermuseumsnacht
am1.März 2019
Lindenau-Museum von 17 bis
20.30/20.45Uhr
Das Puppentheater „Ateliertheater“•
aus Erfurt spielt auf
Rom und seine Gladiatoren: das•
Korkmodell des Kolosseums in der
Lindenau-Bibliothek
Die Bauhaus-Werkstatt in der Son-•
derausstellung (Schauen, Bauen,
Stempeln)
Ein Gipsabguss erstrahlt in „neu-•
em“ Licht
Die Archäologin erzählt spannende•
Geschichten in der Abguss-Samm-
lung.
Der Zoo in der Vasensammlung:•

Die Restauratorin Susann Reim
sucht mit den Kindern Tiere, die auf
den 2500 Jahre alten Vasen abgebil-
det sind.
Museumsquizmit kleinen Preisen•
Studio Bildende Kunst (Standort in•
der 2. Etage): Malen, Basteln, einen
Button selbst gestalten
WeitereVeranstaltungsorte:
Naturkundemuseum Mauritianum
und Schloss- und Spielkartenmuseum
21 Uhr Abschlusskonzert in der
Schlosskirche
Versorgung im Schlosshof, hinter
demLindenau-Museum und imMau-
ritianum
Eintritt: bis 18 Jahre frei, dann
1 Euro
Taschenlampen nicht vergessen.

Der gute Geist lockt zur zweiten Kindermuseumsnacht inAltenburg

Besucher der erfolgreichen ersten Kindermuseumsnacht 2018 durchleuch-
teten begeistert das Korkmodell vom Kolosseum. Foto: Lindenau-Museum

Das Studio Bildenende Kunst im Lindenau-Museums bietet auch in diesem
Jahr spezielle Ferienkurse für Kinder an.

Landestheater Altenburg
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Touristisches undKulinarisches inBerlin

Impressionen vomAuftritt des Landkreises bei derGrünenWoche 2019

Altenburg. Der 1. Vorsitzende der
Wirtschaftsvereinigung Altenbur-
ger Land, Metropolregion Mittel-
deutschland (WAMM) e. V., Sten
Wagner, ist krankheitsbedingt zu-
rückgetreten. Der Vorstand des
WAMM e.V. respektiert diese Ent-
scheidung und dankt Sten Wagner
für seine intensive Vorstandsarbeit
seit der Gründung des Vereins.
„Wir wünschen Sten Wagner eine
baldige Genesung und haben Ver-
ständnis dafür, dass er sich die Zeit
nimmt, die er braucht.“, so Bernd
Wannenwetsch, 2. Vorsitzender.
Bis zur Nachwahl des 1. Vorsitzen-
den führt Bernd Wannenwetsch als
geschäftsführendes Vorstandsmit-

glied die Geschäfte des Vereins. Im
Jahr 2019 stehen der 2. Wirtschafts-
politische Aschermittwoch am 6.
März, der 25. Ostthüringer Regio-
nalwettbewerb „Jugend forscht“
am 7. und 8. März und das „WIR!-
Projekt“ auf der Vereinsagenda.

Die Wirtschaftsvereinigung Alten-
burger Land, Metropolregion Mit-
teldeutschland (WAMM) e.V. ist ein
2016 gegründeter, gemeinnütziger
Verein. Er verbindet die Interessen
der Region des Altenburger Landes
mit der Metropolregion Mittel-
deutschland. Die WAMM ist unter
anderem aktiv bei der Förderung der
Zusammenarbeit der klein- und mit-

telständischen Wirtschaft in den Be-
reichen Wissenschaft, Forschung,
Politik, Verwaltung und Kultur. Da-
rüber hinaus ist die WAMM Träger-
verein des Regionalwettbewerbs
„Jugend forscht“.

Presse, WAMM

KrankheitsbedingterRücktritt des 1.Vorsitzenden
derWirtschaftsvereinigungAltenburgerLand

Altenburg. Die Thüringer Auf-
baubank lädt zu einem speziellen
Beratertag ein am: 12. Februar
2019, 14 bis 18 Uhr im Landrats-
amtAltenburg, Lindenaustraße 9.
Interessierte erfahren hier z. B. wie
sie an die Fördermittel für den
Kauf oder den Bau der eigenen
vier Wände kommen oder welche
Förderprogramme mit Zuschüssen
und Darlehen für die Sanierung
von Wohneigentum zur Verfügung
stehen. Für Unternehmen gibt es

aktuelle Informationen zu Zu-
schüssen, Darlehen und Bürg-
schaften sowie Beteiligungskapi-
tal. UmWartezeiten zu vermeiden,
ist eine telefonische Voranmel-
dung unter 0365 4370712 (Thürin-
ger Aufbaubank – KC Gera, Frau
Fulle) erbeten. Alternativ ist eine
Terminvereinbarung online mög-
lich unter:
www.aufbaubank.de /Presse-
Aktuelles/Veranstaltungen

Beratertag der Thüringer
Aufbaubank im Landratsamt

Bildlegende
1-2Mit rund 400.000 Besuchern ging am 27. Januar 2019 die diesjährige Grüne Woche vorüber. Am Stand des Altenbur-
ger Landes warben die Mitarbeiter des Fachdienstes Wirtschaft und Kultur der Kreisverwaltung (v.l.n.r.) Jörg Seifert,
Wolfram Schlegel, Elke Große und PeterKibisch für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie den Tourismus im
Landkreis.
3 Beim Glücksraddrehen verloste der Landkreis drei Reisen nach Altenburg für jeweils zwei Personen mit Übernachtung
in der Hotel-Pension Treppengasse, Besuch des Lindenau-Museums und des Residenzschlosses sowie eine Produktkiste
aus dem Altenburger Land. Alle Preise wurden von den beteiligten Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine
der glücklichen Gewinner ist DoreenWalter aus Frankfurt/Oder.
4Die Fleischerei Hartmann verköstigte die Messebesucher mit ihremMutzbraten, v.l.n.r.: Inhaber René Hartmann, Sohn
André und seine Frau Heike Hartmann, Landrat UweMelzer
5AmStand desAltenburger Landes v.l.n.r.: Birgit Keller (ThüringerMinisterin für Infrastruktur und Landwirtschaft), Dr. Klaus
Wagner (Präsident des ThüringerBauernverbandes), BodoRamelow (Ministerpräsident vonThüringen), LandratUweMelzer
6 Altenburger Ziegenkäseprodukte wurden am Stand der Landesvereinigung Thüringer Milch e. V. präsentiert: Wolfram
Schlegel (Fachdienstleiter Wirtschaft und Kultur im Landratsamt Altenburger Land), Thüringer Milchkönigin Luise Un-
ger, Landrat UweMelzer
7Whisky-Verkostung am Stand der Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik, v.l.n.r. Aline Hartmann (Altenburger Destil-
lerie & Liqueurfabrik), Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Birgit Keller, Thüringer Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow, Volker Reinhardt (Vertrieb Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik)

54

1 32

6 7
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Partner aller Pflegekassen und Sozialämter
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Mitten imHerzen Altenburgs
· liebevolle, professionelle „Rund-um-die-Uhr“

Betreuung für die Pflegegrade 2-5
· vollstationäre Plätze und Kurzzeitpflege
· großzügigeAußenterrasse
· helle, freundliche Einzelzimmer
· regelmäßigeVeranstaltungen im Foyer –

Klaviermusik, Lesung, Kreativ-Nachmittag
· Gemütlichkeit und gemeinsameAktivitäten
· umfangreiche Bibliothek
· Café im Schlossblick
· Friseursalon im Haus

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Telefon 0 34 47-89 58 37 20
info@seniorenresidenz-altenburg.de

www.seniorenresidenz-altenburg.de

SENIORENRESIDENZ
SCHLOSSBLICK ALTENBURG

11652401_001119



PLANUNGS-
WOCHEN 2019

MÖBEL-PLANUNGS-RABATT

30%
1

auf Möbel-Neubestellungen
30%

50.-
für jeden Möbelkauf

ab 1.000.- Euro Einkaufswert1

100.-
für jeden Möbelkauf

ab 2.000.- Euro Einkaufswert1

200.-
für jeden Möbelkauf

ab 4.000.- Euro Einkaufswert1

50.-50.- 100.-100.-100.-100.- 200.-200.-
PLUS Planungs-PrämienWir finden für

kniffelige Situationen

clevere Lösungen!

04603 Windischleuba bei Altenburg I Fünfminutenweg Nord 7 I Telefon 0 34 47 I 85 16-0

Wir sind für Sie da:
Mo. bis Fr. 9.00–19.00 Uhr
Samstag 9.00–18.00 Uhr
Alle aktuellen Prospekte unter:
www.moebel-schroeter.de

ab 5.000.- Euro Einkaufswert1

EU-Energieeffizienzklasse A+

(EEK-Spektrum A+++ bis D)

G4263SCVIL

Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler keine Haftung. [1] Gültig für Neukäufe vom 30.1. bis 18.2.2019. Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind Artikel im Online-Shop, Gartenmöbel, bereits reduzierte Möbel, als Dauertiefpreis gekennzeichnete Ware, Artikel der Marken Ekornes, Hülsta, now!
by hülsta, Flexa, Erpo, moll, Henders & Hazel, Schüller und Miele. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. [2] Nur auf Neuaufträge ab 500.- Euro Einkaufswert, gültig vom 30.1. bis 18.2.2019, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. [3] Abholung bei Lieferung, im Umfang der neu gekauften
Ware, ohne Demontage.
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PLUS Geschirr spüler geschenkt!

50%
1

auf frei geplante Küchen

 Geschirr spüler geschenkt! Geschirr spüler geschenkt! Geschirr spüler geschenkt! Geschirr spüler geschenkt!

50%50%
KÜCHEN-PLANUNGS-RABATT

Gratis:
3

Umweltgerechte Entsorgung
Ihrer alten Küche
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